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Abréviations

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen

und -direktoren
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
WBK-SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats
BAG Bundesamt für Gesundheit
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
WHO World Health Organization
SAMW Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch
BV Bundesverfassung
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
FH Fachhochschule
ELG Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen-

und Invalidenversicherung
AHVG Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
GesBG Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe (Gesundheitsberufegesetz)
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
BK Bundeskanzlei
KLV Krankenpflege-Leistungsverordnung
SBK Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
HF Höhere Fachschule

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
OFAS Office fédéral des assurances sociales
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats
OFSP Office fédéral de la santé publique
DFI Département fédéral de l'intérieur
OMS Organisation mondiale de la Santé
ASSM Académie Suisse des Sciences Médicales
FMH Fédération des médecins suisses
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
CP Code pénal suisse
Cst Constitution fédérale
AOS Assurance obligatoire des soins
USAM Union suisse des arts et métiers
HES Haute école spécialisée
LPC Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
LAVS Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
LPSan Loi sur les professions de la santé
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national
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ChF Chancellerie fédérale
OPAS Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
ASI Association suisse des infirmiers et infirmières
ES écoles supérieures
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Chronique générale

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Santé, assistance sociale, sport

Im Dezember 2003 hiess der Nationalrat zwei Postulate seiner SGK gut, welche den
Bundesrat ersuchen, zusammen mit der Vorlage zur monistischen Spitalfinanzierung
einen Bericht über die Vertragsfreiheit für die ambulante und stationäre Pflege
vorzulegen sowie neben dem monistischen Modell auch eines auszuarbeiten, welches
auf einem durchgehend dual-fixen Prinzip (Pflegeheime inklusive) beruhen würde (Po.
02.3645). 1

POSTULAT
DATE: 08.12.2003
MARIANNE BENTELI

Politique de la santé

Le développement des soins à domicile (Spitex) a fait l'objet d'un rapport de la part de
la Fédération suisse des services de soins infirmiers de santé publique (FSSP) qui l'a
ensuite transmis, sous forme de pétition, à la Chancellerie fédérale. En privilégiant les
soins à domicile et en ne recourant pas systématiquement à l'hospitalisation des
malades chroniques on peut, selon la FSSP, contribuer à diminuer les coûts de la santé
tout en permettant au patient de rester dans son environnement. Et celle-ci de
poursuivre en relevant que, face au vieillissement de la population et au manque de
place tant dans les hôpitaux que dans les homes, la solution des soins à domicile
deviendra indispensable. 2

PETITION / REQUÊTE / PLAINTES
DATE: 08.10.1988
STÉPHANE HOFMANN

Dies soll auch im Hinblick darauf geschehen, die galoppierende Entwicklung der
Gesundheitskosten besser in den Griff zu bekommen. Da auf den Spitalsektor
annähernd 50 Prozent des Gesamtaufwandes für das Gesundheitswesen entfallen,
wurden vor allem hier Alternativen gesucht. Dabei standen die Bestrebungen um den
Ausbau der Spitex-Leistungen im Vordergrund, deren Uneinheitlichkeit und unsichere
Finanzierung Anlass zu zahlreichen Diskussionen gab. Der Nationalrat folgte der
Empfehlung seiner vorberatenden Kommission und sprach sich dafür aus, die Spitex-
Petition des 1. Schweizerischen Spitexkongresses, die u.a. die versicherungsmässige
Gleichstellung von Spitex- und Spitalpatienten fordert, an die mit der Revision der
Krankenversicherung beauftragte Kommission weiterzuleiten. Der Nationalrat überwies
ein Postulat Fischer (cvp, LU; Po. 88.872), welches den Bundesrat ersucht, zu prüfen, ob
nicht über die Invalidenversicherung angemessene Taggelder ausbezahlt werden
könnten, da die spitalexterne Pflege von den Angehörigen grosse materielle Opfer
verlangt. Von frauenpolitischer Seite wurde befürchtet, Spitex werde das traditionelle
Frauenbild weiter zementieren und zu bedenklichen Lücken in der Altersvorsorge
derjenigen Frauen führen, die für die Pflege ihrer Angehörigen einen
Erwerbsunterbruch in Kauf nehmen. Im Rahmen der 10. AHV-Revision gibt es deshalb
auch Stimmen, die vorschlagen, Betreuungsgutschriften nicht nur für die
Kindererziehung, sondern auch für die Betreuung pflegebedürftiger und alter
Angehöriger einzuführen. 3

POSTULAT
DATE: 17.03.1989
MARIANNE BENTELI

Im Auftrag des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann sowie
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) untersuchte ein Forschungsteam die
Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Gesundheit in der zweiten Lebenshälfte.
Die befragten Frauen schätzten ihren Gesundheitszustand tendenziell schlechter ein
als die gleichaltrigen Männer. Die Studie untermauerte die bereits bekannte Tatsache,
dass Frauen häufiger zum Arzt gehen, mehr Medikamente konsumieren und weniger
Sport betreiben als Männer; dafür sind sie beim Tabak- und beim Alkoholkonsum
zurückhaltender. Obgleich die Untersuchung zum Schluss kam, dass vor allem die
sozialen Benachteiligungen der Frauen (schlechtere Ausbildung, geringerer
Berufsstatus, niedrigerer Verdienst) den Gesundheitszustand negativ beeinflussen, sind
es gerade die qualifiziertesten Frauen, die am meisten Medizin (vor allem präventiver
Art) in Anspruch nehmen. Die Frauen dürfen im Gesundheitswesen aber nicht allein als
Kostenfaktor wahrgenommen werden. Denn sie sind es auch, die in Laienpflege und
Nachbarschaftshilfe am meisten Gratisarbeit leisten. Nach neueren Schätzungen
können damit jährlich 10 bis 12 Mia Fr. eingespart werden. 4

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 05.11.1997
MARIANNE BENTELI
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Mit einer Motion wollte der Berner Nationalrat und Arzt Günter (sp, BE) den Bundesrat
verpflichten, eine Kommission zur Untersuchung medizinischer Zwischenfälle
einzusetzen. Günter argumentierte, Flugunfälle würden heute systematisch analysiert,
um daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen; dies sei im medizinischen Bereich noch
allzu häufig nicht der Fall. Auf Antrag des Bundesrates wurde der Vorstoss, nachdem er
von Hess (cvp, ZG) bekämpft worden war, in Postulatsform überwiesen. 5

MOTION
DATE: 09.10.1998
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat war bereit, eine Motion Gross (sp, TG), die ihn verpflichten wollte, die
Finanzierung der stationären und der ambulanten Pflege (Pflegeheime und Spitex)
grundsätzlich vollkostendeckend sicherstellen, als Postulat entgegen zu nehmen. Der
Vorstoss wurde aber von Bortoluzzi (svp, ZH) bekämpft und deshalb vorderhand der
Diskussion entzogen. 6

MOTION
DATE: 22.12.1999
MARIANNE BENTELI

Ausgehend von Vergleichszahlen aus den USA schätzte das Bundesamt für
Sozialversicherung (BSV), dass in den Akutspitälern der Schweiz jährlich bis zu 3000
Todesfälle die Folge von medizinischen Fehlleistungen sind. Diese Zahlenextrapolation
blieb von der Ärzteschaft nicht unwidersprochen, die höchstens 250 Fälle pro Jahr
gelten lassen wollte. Der Berner SP-Nationalrat und Anästhesiearzt Günter hatte bereits
1998 mit einer Motion die Einsetzung einer Spezialkommission für die Erfassung von
medizinischen Zwischenfällen gefordert; auf Antrag des Bundesrates, der mögliche
Massnahmen näher prüfen wollte, war der Vorstoss lediglich als Postulat angenommen
worden. Günter doppelte umgehend nach und verlangte mit einer weiteren Motion
zumindest eine Sammelstelle für Gutachten zu medizinischen Kunstfehlern. Der
Bundesrat erachtete den Auftrag von 1998 als ausreichend und beantragte erfolgreich
Ablehnung. Unterstützung fand er dabei bei Günters Waadtländer Arztkollegen Guisan
(fdp), der vor einer in Emotionalität ausartenden Debatte über Ärztefehler warnte. (Eine
an mehreren Universitätsspitälern durchgeführte Studie zeigte, dass 11,6% der
Patienten sich im Spital einen Infekt zuziehen, der nichts mit ihrer eigentlichen
Krankheit zu tun hat. Damit liegt die Schweiz im europäischen Durchschnitt) 7

MOTION
DATE: 21.03.2000
MARIANNE BENTELI

In seiner Antwort auf eine Einfache Frage Vallender bezeichnete der Bundesrat den auf
den 1.1. 2001 wirksam gewordenen Entscheid der Stadtzürcher Exekutive, Beihilfe zum
Selbstmord in den städtischen Heimen zuzulassen, als rechtlich korrekt; strafbar
mache sich nur jemand, der aus selbstsüchtigen Motiven jemandem zum Freitod
verleite oder ihm dazu Hilfe leiste. 8

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 28.02.2001
MARIANNE BENTELI

Eine Expertenkommission des Bundes schlug vor, die Sicherheit der Patienten mit
einem nationalen Programm zu verbessern. Aus Rücksicht auf den Föderalismus im
Gesundheitswesen soll aber nicht eine zentrale Sicherheitsbehörde eingesetzt werden,
sondern analog zum Büro für Flugunfälle ein nationales Zentrum für
Patientensicherheit, das Meldungen über medizinische Zwischenfälle registriert und
analysiert. Die FMH beschloss ihrerseits, für ihre Mitglieder eine Datenbank
einzurichten, in welche Ärzte und Ärztinnen (auf Wunsch auch anonym)
Fehlermeldungen eingeben können; die gesammelten Daten sollen in einem späteren
Zeitpunkt auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Im gleichen Bestreben
gründete die Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation eine
Stiftung für Patientensicherheit 9

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 10.04.2001
MARIANNE BENTELI

Bei Katastrophen und Unfällen grösseren Ausmasses ist die psychologische Betreuung
der Betroffenen (Opfer und Angehörige) wichtig. Nach privaten Initiativen (z.B. Swissair)
startete der Bund im Berichtsjahr eine Ausbildungsoffensive in diesem Bereich. Der
vom VBS angebotene Kurs richtet sich ausdrücklich an Laien; das Konzept wurde in
enger Zusammenarbeit mit ausgebildeten Psychologinnen und Psychologen erstellt. 10

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 24.08.2001
MARIANNE BENTELI
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Viele ältere Menschen leiden an Mangelernährung. Ein nationales Programm soll
aufzeigen, wie ihre Ernährung verbessert und die Förderung ihres Wohlbefindens im
Gesundheitssystem umgesetzt werden können. Gemäss einem ersten Bericht weisen
viele 70- bis 75-Jährige eine Unterversorgung an Proteinen, Vitaminen und
Mineralstoffen auf. Bei den über 75-Jährigen in Pflegeheimen sind diese
Mangelerscheinungen noch ausgeprägter. Als Gründe dafür wurden eine Abnahme von
Geruchs- und Geschmacksempfinden, Isolation, Depression, Demenz und die Zunahme
körperlicher Gebrechen genannt. Das Phänomen betrifft allerdings auch jüngere
Menschen. In den Spitälern sind je nach Abteilung 20-60% aller hospitalisierten
Patientinnen und Patienten mangelernährt. Das Risiko steigt beim Spitaleintritt
markant, da sich in den von Spezialisten geprägten Institutionen kaum jemand um die
ausreichende Ernährung der Patientinnen und Patienten kümmert; insbesondere die
Appetitlosigkeit wird nur ganz selten thematisiert. Die so geschwächten Patienten
erholen sich schlecht von Operationen, brauchen intensivere Pflege und liegen länger
im Spital als gut ernährte. Fachleute bezeichnen die Mangelernährung darum als einen
der wichtigsten versteckten Gründe der Kostensteigerung im Gesundheitswesen. 11

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 17.06.2002
MARIANNE BENTELI

Ausgehend von einem Bericht über das Malaise im Pflegebereich, das sich unter
anderem in einem ausgetrockneten Arbeitsmarkt ausdrückt, verlangte die CVP
einerseits eine bessere soziale und finanzielle Anerkennung der Pflegeberufe,
andererseits eine Neuregelung der Finanzierung der Pflegeheime. Im Hintergrund
stand eine im Juli erlassene Verordnungsänderung, wonach die Pflegeheime die
effektiven Pflegekosten transparenter ausweisen müssen. Bis anhin wurden zum Teil
auch eigentliche Pflegeleistungen dem Bereich Hotellerie zugeordnet und den
Pflegebedürftigen direkt verrechnet. Mit der konsequenten Ausscheidung der
tatsächlichen Pflegekosten rechnen die Versicherer, auf mehrere Jahre verteilt, mit
Mehrkosten von rund 1,2 Mia Franken, was zu einem Prämienschub von gegen 10%
führen könnte. Ständerat und CVP-Präsident Stähelin (TG) verlangte deshalb den
umgehenden Übergang von der dualistischen zur monistischen Spital- und
Heimfinanzierung, wonach die Versicherer sämtliche tarifvertraglichen Leistungen für
die Krankenpflege berappen müssten. Die freiwerdenden Mittel, mit denen die Kantone
heute Spital- und Heimleistungen subventionieren, sollten in gleicher Höhe an die
Krankenkassen überwiesen werden mit dem gezielten Auftrag, die Kinderprämien
massiv zu verbilligen resp. ganz aufzuheben und die Langzeitpflege im Alter zu
finanzieren. Falls die Mittel nicht genügend sollten, sah Stähelin nur noch einen Ausweg:
die Einführung einer Zusatzprämie ab dem 50. Altersjahr. Diese sollte für alle
Schichten tragbar sein und dürfte 10 Fr. pro Monat nicht übersteigen. Diese Idee nahm
Santésuisse auf. Sie regte an, Leute ab 50 sollten verpflichtet werden, zusätzlich zur
obligatorischen Krankenversicherung eine Pflegeversicherung abzuschliessen, um die
künftige Lastenverteilung zwischen den Generationen wieder etwas zu entspannen. Der
Anteil der Ausgaben für eigentliche Pflegeleistungen (Spitex und Pflegeheime) sei vor
allem für die Altersgruppe 75+ bedeutsam. (Eine Studie der ETH zeigte, dass die
Überalterung der Bevölkerung die Prämien bis ins Jahr 2035 um jährlich 0,5% verteuern
wird .) Mit einer monatlichen Durchschnittsprämie von knapp 50 Franken ab Alter 50
könnten die Seniorinnen und Senioren die anfallenden Kosten weitgehend selber
finanzieren. Anlässlich der jährlichen Pressekonferenz zur Prämienentwicklung zeigte
sich Bundesrätin Dreifuss sehr besorgt ob dem Vorschlag von Santésuisse, der ihrer
Ansicht nach darauf abzielt, die mühsam aufgebaute Solidarität zu untergraben und das
Land zwischen Jungen und Älteren aufzuspalten. 12

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 05.10.2002
MARIANNE BENTELI

Mit 152 zu 9 Stimmen gab der Nationalrat klar einer parlamentarischen Initiative Gross
(sp, TG) für die Einführung eines einheitlich ausgestalteten Patiententestaments Folge.
Der Persönlichkeitsschutz gemäss Zivilgesetzbuch soll durch eine Bestimmung ergänzt
werden, wonach schriftlichen Weisungen von Patienten und Patientinnen bezüglich
medizinischer Behandlungsmassnahmen und des Rechts auf einen würdevollen Tod
gesetzlich verbindliche Wirkung zukommt, soweit diese nicht im Widerspruch mit der
Rechtsordnung stehen und zum Zeitpunkt des Todes dem aktuellen oder
mutmasslichen Willen der Betroffenen noch entsprechen. 13

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 10.03.2003
MARIANNE BENTELI
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Ältere, pflegebedürftige Patienten erhalten oft nicht jene medizinische Behandlung, die
ihrem Zustand angemessen wäre. Gemäss internationalen Studien ist bei einer grossen
Zahl von alten Menschen, die in Heimen betreut werden, die Schmerztherapie
ungenügend, die Rehabilitation unzureichend und die medikamentöse Behandlung
inadäquat. Heutzutage stellt nicht mehr die Überbehandlung älterer Menschen ein
Problem dar, sondern die Unterbehandlung. Kostendruck, Fallpauschalen und
gesellschaftliche Vorurteile dem hohen Alter gegenüber verstärken diese Tendenzen.
Als Reaktion darauf verabschiedete die Schweizerische Akademie der Medizinischen
Wissenschaften (SAMW) Richtlinien und Empfehlungen zur «Behandlung und Betreuung
älterer pflegebedürftiger Menschen». Die Richtlinien wurden von einer Expertengruppe
mit Vertretenden der Ärzteschaft, der Pflege, der Heime, der Seniorenverbände, der
Rechtswissenschaft und der Ethik entwickelt. Erstmals wurde damit auf nationaler
Ebene ein Dokument vorgelegt, das die Rechte von älteren pflegebedürftigen Personen
klärt. Zentrale Punkte der Richtlinien betreffen die Kontinuität und Qualität der
Betreuung, die Entscheidungsprozesse bei fehlender Urteilsfähigkeit, die Anwendung
freiheitsbeschränkender Massnahmen, Fragen zu Sterben, Palliation und Beihilfe zum
Suizid sowie die Forderung nach adäquater Aus-, Weiter- und Fortbildung des
Fachpersonals. 14

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 12.06.2003
MARIANNE BENTELI

Bis Ende 2002 mussten die Krankenkassen lediglich einen Beitrag an die in
Pflegeheimen und im Spitexbereich erbrachten Leistungen der Grundpflege bezahlen.
Durch eine Verordnungsänderung wurden die Leistungen der Versicherer per Anfang
2003 insofern ausgeweitet, als sie verpflichtet wurden, die tatsächlichen Pflegekosten
zu übernehmen. Die Krankenkassen schätzten, dass ihnen dies Mehrkosten von rund
einer Mia Fr. bescheren würde, was die Prämien entsprechend ansteigen liesse. Bei der
Beratung der 2. KVG-Revision wollte der Ständerat den Versicherern insofern entgegen
kommen, als er eine Bestimmung ins Gesetz einfügte, die es dem Bundesrat erlaubt
hätte, umgehend wieder den Status quo ante herzustellen resp. die Belastung der
Versicherer auf dem Stand von Anfang 2003 einzufrieren. Auch der Nationalrat war der
Ansicht, dass hier Handlungsbedarf besteht, sprach sich aber gegen die vom Ständerat
gewählte, die künftige Entwicklung präjudizierende Formulierung aus. Er beschloss im
Sommer, die Klärung dieser Frage auf die 3. KVG-Revision resp. auf eine separate
Vorlage zu verschieben. 15

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.06.2003
MARIANNE BENTELI

Nach umfangreichen Hearings beantragte die Kommission des Ständerates dem
Plenum, die Pflegefinanzierung nicht mit der laufenden Revision zu ändern, um nicht
die gesamte Vorlage wegen dieser Frage scheitern zu lassen. Sie legte aber eine Motion
vor, welche den Bundesrat beauftragte, dem Parlament bereits 2004 die Botschaft zu
einer neuen Finanzierung der Krankenpflege in Koordination mit der Leistungspflicht
anderer Sozialversicherungen einschliesslich der Ergänzungsleistungen zur AHV zu
unterbreiten. Die Motion wurde vom Ständerat angenommen, vom Nationalrat aber
abgelehnt, weil sie das heutige Finanzierungsvolumen der Krankenversicherer
festschreiben wollte. Stattdessen überwies der Nationalrat eine Motion seiner SGK mit
gleichem Wortlaut, allerdings ohne Einfrieren der Tarife. 16

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 23.10.2003
MARIANNE BENTELI

Im Dezember nahm die neu gegründete Stiftung für Patientensicherheit ihre Arbeit auf.
Sie versteht sich als Antwort auf die nationale und internationale Diskussion über die
Patientensicherheit in der stationären und ambulanten medizinischen Versorgung. Die
Tätigkeit der Stiftung stützt sich auf die Vorschläge der vom EDI eingesetzten
Expertengruppe „Patientensicherheit“ ab. Diese hatte die folgenden Massnahmen
empfohlen: Erarbeitung einer Datenbasis zu medizinischen Fehlern, Analyse der
Ursachen und Risikofaktoren, Entwicklung von Sicherheitsstrategien und
-instrumenten, Kommunikation sowie Wissenstransfer und Unterstützung der von
schwerwiegenden Zwischenfällen betroffenen Patientinnen und Patienten und des
beteiligten Personals. Unter den Gründern der Stiftung sind die SAMW, die
Eidgenossenschaft (vertreten durch BAG und BSV) sowie die FMH 17

AUTRE
DATE: 01.12.2003
MARIANNE BENTELI
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Die im Vorjahr ins Leben gerufene Stiftung für Patientensicherheit stand Ende Jahr
bereits wieder knapp vor dem Aus. Der Bund hatte ihr 200'000 Fr. als Startkapital für
2004 zugesprochen, diese Unterstützung allerdings an die Auflage geknüpft, dass die
Stiftung mittelfristig selbsttragend sein resp. von den Zuschüssen der involvierten
Kreise (Kantone, Interessengruppen) finanziert werden müsse. Es gelang nun dem
Sekretariat der Stiftung im ersten Betriebsjahr nicht, die Finanzierung sicherzustellen,
da insbesondere die Kantone (mit Ausnahme des Tessin) sich mit verbindlichen Zusagen
schwer taten. 18

AUTRE
DATE: 21.10.2004
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Nationalrat den Bundesrat mit einer Motion seiner SGK
verpflichten wollen, für die Qualitätssicherung und Patientensicherheit in der
medizinischen Behandlung zu sorgen. Der Ständerat hatte den Auftrag aus Rücksicht
auf die Kantonshoheit im Gesundheitswesen dahingehend abgeschwächt, dass der
Bund nur für die Steuerung, die Regulierung und die Koordination dieser Fragen
zuständig sein soll. Dieser Sicht schloss sich nun auch die grosse Kammer an. 19

MOTION
DATE: 14.03.2006
MARIANNE BENTELI

Im August veröffentlichte der Internet-Vergleichsdienst Comparis als schweizerische
Premiere je eine Studie über subjektive und teilweise auch objektivierbare
Qualitätskriterien von 53 ausgewählten Akutspitälern der Schweiz. Der Vergleich
beruhte auf einer Befragung von Patientinnen und Patienten, die in den vergangenen 12
Monaten in Spitalbehandlung waren. Bei der Patientenzufriedenheit zeigte sich dabei
ein Graben zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin auf der einen, der
Westschweiz auf der anderen Seite, sowie ein deutliches Gefälle zwischen Stadt und
Land. Die Universitätsspitäler wurden auffallend schlechter beurteilt als die kleinen
Grundversorgungsspitäler, jene in der Romandie klar negativer als jene in der
Deutschschweiz; am zufriedensten zeigten sich die Tessiner. 20

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 08.08.2007
MARIANNE BENTELI

Die Schweiz könnte mehr für ein patientengerechtes Gesundheitswesen tun. In einem
europaweiten Vergleich platzierte sie sich auf Rang 4 hinter Österreich, den
Niederlanden und Frankreich. Die Studie bewertete Dienstleistung und Erfolg der
Gesundheitssysteme – unabhängig davon, ob sie staatlich oder privatwirtschaftlich
organisiert sind. Für die Untersuchung wertete der „Euro-Gesundheitskonsumenten-
Index“ 2007 insgesamt 27 Indikatoren in 29 Staaten aus, die für die Konsumenten als
besonders wichtig eingestuft wurden. Analysiert wurden Patientenrechte und
-informationen, Wartezeiten für herkömmliche Behandlungen, Leistungsübernahme
und Zugang zu Medikamenten. Gemäss dem Forschungsleiter bestehe besonderer
Handlungsbedarf beim Qualitäts-Ranking für Spitäler (siehe hier und hier). 21

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 05.10.2007
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Baumann (svp, TG) nahm Bezug auf erschreckende Vorfälle in einem
Stadtzürcher Alters- und Pflegeheim und beauftragte den Bundesrat, eine Ergänzung
des Strafgesetzbuches auszuarbeiten, mit welcher die Menschenwürde von
Pflegebefohlenen strafrechtlich geschützt werden kann. Entsprechend dem Motionär
sei es eine offensichtliche Lücke des Gesetzes, dass Demenzkranke im Gegensatz zu
Strafgefangenen, Zöglingen von Internaten, Waisenheimen, Kinderkrippen sowie
Lehrlinge, strafrechtlich nicht extra geschützt werden. Diese Auffassung teilte der
Bundesrat nicht. Er war der Meinung, dass die geltenden Bestimmungen ausreichen, um
Misshandlungen von Pflegebefohlenen unabhängig von deren Alter zu ahnden. Der
Nationalrat folgte knapp dem Antrag des Bundesrates und lehnte die Motion mit 90 zu
88 Stimmen ab. 22

MOTION
DATE: 03.06.2009
LINDA ROHRER

Eine Studie der Crédit Suisse über die Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit
Gesundheitsdienstleistungen wies einerseits darauf hin, dass das Netz an
Gesundheitsdienstleitungen dichter und regelmässiger geworden war als noch vor zehn
Jahren. Andererseits warnte sie insbesondere in Randgebieten mit
überdurchschnittlich vielen älteren Menschen vor einem Engpass in der
Pflegeversorgung. Zu den unterversorgten Regionen würden die Berggebiete in
Graubünden, im Wallis, Tessin sowie in Glarus und in der Zentralschweiz gehören.
Insgesamt deutete die Studie jedoch darauf hin, dass die Versorgung der Schweiz ohne
grosse Lücken sei und die regionalen Ungleichheiten in Versorgung und Erreichbarkeit
von Spitälern gar abgenommen haben. 23

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 28.05.2010
LUZIUS MEYER
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Les chambres ont adopté une motion Joder (udc, BE) chargeant le Conseil fédéral
d’élaborer des mesures garantissant la non-discrimination des prestataires privés
d’aide à domicile dans la mise en œuvre du nouveau régime de financement des soins.
Le postulant estime que les acteurs privés sont fortement défavorisés malgré la
nouvelle loi sur le financement (BRG 05.025) des soins adoptée en 2008. 24

MOTION
DATE: 29.09.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

In zwei Motionen hatte Nationalrätin Heim (sp, SO) bereits 2010 Massnahmen für eine
bessere Patientensicherheit beantragt. Unter dem Titel „Vita Sicura“ wird der
Bundesrat beauftragt, einerseits Risikoforschung zu betreiben und andererseits
gemeinsam mit den Kantonen strategische und konkrete Massnahmen für die Erhöhung
der Patientensicherheit zu veranlassen. Das Problem sei von privaten Akteuren erkannt
worden, jedoch reichten die finanziellen Mittel nicht aus, so die Begründung. Zudem
ersparten Investitionen in die Patientensicherheit dem Gesundheitswesen
Schadenskosten in der Höhe mehrerer Hundert Millionen Franken. Es gelte, in
Zusammenarbeit mit der Stiftung für Patientensicherheit die Risiken in der
medizinischen Behandlung sach- und fachgerecht anzugehen. Dazu sei die Position der
Stiftung zu stärken und ihre Finanzierung abzusichern. Der Bundesrat hatte in einem
Bericht zwar bereits die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Patientensicherheit
anerkannt und den geforderten Weg eingeschlagen, dennoch unterstützte er die beiden
Motionen. Der Nationalrat hatte diese im Juni 2011 gutgeheissen. Mitte 2012 folgte auch
die kleine Kammer dem Votum. 25

MOTION
DATE: 04.06.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ein im Herbst angenommenes Postulat Hardegger (sp, ZH) beauftragte den Bundesrat,
in einem Bericht aufzuzeigen, wie die gesetzlichen Grundlagen insbesondere von Artikel
58 des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) verbindlich umgesetzt werden können.
Dabei geht es namentlich um die Qualitätssicherung der von der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung übernommenen Leistungen. Die bis anhin freiwillige
Umsetzung von Systemen, Standards, Leitlinien und Massnahmen in der Patientinnen-
und Patientensicherheit, welche Fehler aufdecken und vermeiden sollen, sei angesichts
des Umfangs des vermeidbaren Leids und der einzusparenden Kosten nicht länger
haltbar, so die Einschätzung Hardeggers. Es seien daher flächendeckend
Fehlererfassungssysteme einzurichten und medizinische Erkenntnisse umzusetzen.
Ausserdem brauche es eine Kontrollinstanz, welche im Falle von Unterlassungen
Sanktionen aussprechen könne. Der Bundesrat unterstützte das Anliegen und merkte
bereits in seiner Antwort an, dass er im Rahmen seiner Qualitätsstrategie im
schweizerischen Gesundheitswesen ebensolche Programme umsetzen wolle. Das
Geschäft wurde vom Nationalrat diskussionslos angenommen. 26

POSTULAT
DATE: 13.12.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

In der Herbstsession befasste sich der Ständerat mit einem Gesetzesentwurf, der aus
einer 2014 angenommenen parlamentarischen Initiative Egerszegi (fdp, AG)
hervorgegangen war. Die Initiantin machte sich für eine bessere Regelung der
Restfinanzierung von Pflegeleistungen stark, wobei sie den Fokus auf die Freizügigkeit
unter anerkannten Leistungserbringern legte. 
Die SGK des Ständerats hatte sich nach Folgegeben der Initiative mit der Vorlage
befasst und einen Entwurf vorgelegt, der Artikel 25 des KVG betrifft. Dort soll geregelt
werden, dass der Wohnsitzkanton der versicherten Person für die Restfinanzierung
zuständig sein soll und dass der Aufenthalt in einem Pflegeheim keine neue
Zuständigkeit begründet. Diese Regelung orientiert sich am ELG, wo diese
Kostenaufteilung ebenso vorgesehen ist und zu einer markanten Abnahme von
Zuständigkeitsstreitigkeiten geführt hat. 
Den Beratungen in den beiden Räten ging eine Vernehmlassung voraus, worin die
vorgeschlagene Gesetzesänderung auf grosse Zustimmung stiess, gleichzeitig aber als
zu wenig weit gehend kritisiert wurde. Negativ äusserten sich die Verbände der
Leistungserbringer, die in der Neuregelung einen erhöhten Verwaltungsaufwand
orteten. Versicherer und Parteien sowie auch Patientenorganisationen zeigten sich
offen gegenüber der Revision. Ihre einzige Befürchtung war, dass Patientinnen und
Patienten finanziell belastet würden, falls die ausserkantonal erbrachten
Pflegeleistungen teurer seien als die vom Wohnsitzkanton festgelegten Tarife. 
Im Ständerat war die Vorlage unbestritten. SGK-Sprecherin Pascale Bruderer (sp, AG)
legte den Sachverhalt dar und stellte fest, dass damit eine Gesetzesänderung
präsentiert werde, die «sicherstellen soll, dass in jedem Fall klar ist, welcher Kanton für
die Restfinanzierung von Pflegeleistungen zuständig ist, die ambulant oder in einem
Pflegeheim erbracht werden.» Gesundheitsminister Berset unterstützte mit seinem

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 21.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Votum das Vorhaben und beantragte dessen Annahme; ein Antrag, dem das Plenum
folgte: Der Entwurf wurde dem Nationalrat  mit 40 Stimmen einstimmig zur
Weiterbehandlung überwiesen. 27

Im Oktober 2016 wurde schliesslich das Aus der parlamentarischen Initiative Joder (svp,
BE) besiegelt. Nach dem Folgeleisten in der Kommission des Erstrates und dem Nein in
der Schwesterkommission war es eigentlich am Plenum des Erstrates, hierzu ein Urteil
zu fällen. So weit kam es jedoch nicht, die SGK des Nationalrates zog die Initiative
zurück. Begründet wurde dies mit den gleichen Vorbehalten, welche die SGK-SR
formuliert hatte. Mit 12 zu 7 Stimmen wurde der Rückzug beschlossen. Damit war das
Thema aber noch nicht vom Tisch, da sich bereits abgezeichnet hatte, dass hierzu eine
Kommissionsmotion eingereicht werden würde. Mit dieser sollten die noch zu grossen
Vorbehalte und offenen Fragen zu Joders Ansinnen angegangen werden. Die
Gleichstellung diverser Spitexorganisationen musste also fortan auf anderem Wege
angestrebt werden.

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 14.10.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Nachdem der Ständerat die Umsetzung der parlamentarischen Initiative Egerszegi (fdp,
AG) zur Regelung der Restfinanzierung von Pflegeleistungen einstimmig nach Entwurf
der SGK-SR und im Sinne der Regierung dem Nationalrat überwiesen hatte, kam dieser
in der Wintersession 2016 dazu, die Vorlage zu behandeln. Auch im Nationalrat war der
Handlungsbedarf nach wie vor unbestritten, dennoch gab es einen Änderungsantrag der
SGK-NR. Mit 15 zu 5 Stimmen beantragte sie, den Gesetzesartikel noch um einen Satz zu
ergänzen. So sei zwar mit dem ständerätlichen Vorschlag geregelt worden, wie die
Kosten aufgeteilt würden, nicht aber, wie die Höhe der Kosten bemessen werde. Mit
der Ergänzung, wonach «die Regelungen der Restfinanzierung des Standortkantons»
gelten sollten, wollte die Kommission diesen Aspekt auch noch abdecken. Der
Wohnsitzkanton der Patientinnen und Patienten würde so zwar weiterhin die Kosten zu
tragen haben, diese würden jedoch nach den Regeln des Standortkantons festgelegt. So
könne vermieden werden, dass ungedeckte Restkosten verblieben, die unter
Umständen wieder den Patientinnen und Patienten zur Last fielen. Die Meinung, dass
diese weiterreichende Lösung zu bevorzugen sei, teilten nicht nur alle
Fraktionssprecherinnen und -sprecher, sondern sodann auch das Plenum, welches das
Geschäft nach neuem Entwurf und nun mit einer Differenz einstimmig mit 165 Stimmen
dem Ständerat zur Wiedererwägung zurückgab. 28

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 08.12.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Restfinanzierung von Pflegeleistungen sorgte in der Folge für mehr Unstimmigkeit,
als bis anhin erwartet werden konnte – waren sich doch beide Räte jeweils recht
schnell einig geworden über ihre jeweilige Version. Nun wollte der Ständerat aber an
seiner Fassung festhalten. Die SGK-SR schlug allerdings eine Erweiterung des
betreffenden Artikels 25a Abs. 5 vor. Ständerätin Bruderer Wyss (sp, AG) legte die
Erwägungen der Kommission dar: Problematisch sei die Formulierung des Nationalrats
deshalb, weil sie zwar für die Patientinnen und Patienten eine Verbesserung bringen
würde, jedoch den Kantonen missfallen dürfte. Entsprechende Kritik hatte die GDK dem
Ständerat kundgetan; Grund genug für die Standesvertreterinnen und -vertreter, sich
für die Kantone einzusetzen. Kernpunkt der Kritik der GDK war, dass die vom
Nationalrat beschlossene Lösung grundsätzliche Kriterien des Föderalismus missachte:
So müsse der bezahlende Kanton eben auch die Regeln und den Umfang der
Finanzierung bestimmen können. Diese Ansicht teilte die SGK der Ständekammer und
wollte deswegen eine Präzisierung im Gesetz verankern. Die Wohnkantone müssten
demnach die Restfinanzierung nur entsprechend der Regelungen der Standortkantone
übernehmen, wenn keine innerkantonalen Pflegeheimplätze zur Verfügung stünden. Als
Alternative stand ein Einzelantrag Hösli (svp, GL) im Raum, der an der ursprünglichen
Fassung des Ständerats festhalten wollte. Das Plenum folgte seiner Kommission mit 35
Stimmen, der Antrag Hösli wurde lediglich mit 10 Stimmen unterstützt. 29

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Der Ständerat hatte einen Beschluss im Sinne der Kantone gefasst, jedoch war die
Differenzbereinigung in Sachen Restfinanzierung von Pflegeleistungen damit noch
nicht abgeschlossen. Von Beginn weg war klar, dass der Nationalrat wieder Differenzen
offen lassen würde; zur Debatte standen ein Antrag der SGK-NR, den man als
«Festhalten, aber..» bezeichnen könnte, sowie ein Minderheitsantrag Heim (sp, SO) auf
Festhalten am ursprünglichen Beschluss des Nationalrates. 
Die Kommissionsmehrheit wollte den umstrittenen Passus um einen neuen Satz
ergänzen. Demnach soll der Standortkanton der Leistungserbringenden nach wie vor
die Rahmenbedingungen für die Restfinanzierung festlegen; neu war jedoch, dass
gegebenenfalls anderslautende Bedingungen in interkantonalen Vereinbarungen
definiert werden können. Damit liege das finanzielle Risiko zwar noch immer bei den
Wohnsitzkantonen, jedoch könnten bilaterale Verträge den Unsicherheiten Abhilfe
schaffen, erklärte die Kommission. Die Version des Ständerats sei hingegen nicht
tragbar, weil damit Patientinnen und Patienten möglicherweise umziehen müssten, falls
in ihrem Heimatkanton wieder Plätze in Pflegeheimen frei würden. Barbara Schmid-
Federer (cvp, ZH) sah im neuen Vorschlag eine neue Kompromisslösung und verkaufte
ihn als Schritt auf den Ständerat zu.  
Bea Heim eröffnete die Debatte im Nationalrat in der Sommersession 2017 und
unterstrich dabei die Bedeutung des Geschäftes. Man müsse sich um die Interessen der
Pflegebedürftigen kümmern und nicht um jene der Kantone. Sie erinnerte an die
Abstimmung nach der ersten nationalrätlichen Debatte, die mit 165 Stimmen
einstimmig eine Lösung hervorgebracht hatte, in der eine freie Wahl des Pflegeheims
festgelegt wurde. Dies sei einer freien Wohnsitzwahl auch im pflegebedürftigen Alter
gleichzusetzen, erklärte sie. Faktisch, so Heim weiter, bliebe es mit dem
ständerätlichen Vorschlag bei der Situation, dass nur wohlhabende Personen die
Möglichkeit hätten, in ein ausserkantonales Pflegeheim zu ziehen, beispielsweise um in
der Nähe ihrer Angehörigen zu sein. Das Finanzierungsrisiko bliebe so bei den
Patientinnen und Patienten. Gesundheitsminister Berset gab in der Debatte zu
Protokoll, dass die Regierung die Variante des Ständerats bevorzuge. Für die
Kommission äusserte sich abschliessend Ruth Humbel (cvp, AG), die verdeutlichte, dass
die ständerätliche Lösung analog jener bei den Ergänzungsleistungen im Sinne einer
freien Wahl des Pflegeheims durch die Pflegebedürftigen nicht zielführend sei. In der
Folge zog das Plenum den Vorschlag der SGK-NR dem Minderheitsantrag Heim auf
Festhalten an der ursprünglichen Version des Nationalrats mit 132 zu 51 Stimmen (bei
einer Enthaltung) vor. 30

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 07.06.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Restfinanzierung von Pflegeleistungen entpuppte sich als Knacknuss. Nachdem im
Nationalrat weiterhin eine Differenz aufrecht erhalten wurde, zeichnete sich auch im
Ständerat ein erneutes Sperren gegen den nationalrätlichen Vorschlag ab. Für die
Kommission äusserte sich Bruderer Wyss (sp, AG), die zwar eine Annäherung der beiden
Räte feststellte, sich aber namens der Kommission nicht auf die neue Fassung einlassen
wollte. Es sei ein nicht überzeugender Beschluss, der die föderalistischen Bedenken
nicht beseitige.
Um einer Lösungsfindung Hand zu bieten, nahm die Kommission die vom Nationalrat
befürchtete Umplatzierung von Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern auf. Diesen
Zustand wollte man auch im Ständerat nicht herbeiführen und suchte nach einer
Formulierung, um dies zu vermeiden. Die Kommission des Ständerates folgte dem
Nationalrat und schlug vor, dass der Wohnkanton die Restfinanzierung nach den Regeln
des Standortkantons des Leistungserbringers übernehmen müsse. Soweit deckte sich
der Vorschlag mit dem Beschluss des Nationalrates. Im Ständerat wollte man diese
Regel jedoch nur dann anwenden, wenn der versicherten Person zum Zeitpunkt des
Heimeintritts kein Pflegeheimplatz auf dem ganzen Kantonsgebiet des eigenen
Wohnkantons zur Verfügung gestellt werden kann. Um ausserkantonale
Umplatzierungen zu vermeiden, sollte ferner diese Restfinanzierung und damit auch
das Recht der versicherten Person, in einem Pflegeheim zu bleiben, für eine
unbeschränkte Dauer gewährleistet werden. Letzteres war die Neuerung des
Ständerates. Damit wollte man beim Prinzip einer föderalen Aufgabenteilung bleiben. 31

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 13.06.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Die Regelung der Restfinanzierung von Pflegeleistungen drohte aus dem Ruder zu
laufen, als auch der Nationalrat nicht nachgab und auf seiner Position beharrte. Humbel
(cvp, AG) stellte in der Volkskammer klar, dass zwar Einigkeit herrsche bezüglich der
Zuständigkeit bei ausserkantonalen Pflegeheimaufenthalten, jedoch war noch nicht
geklärt worden, nach welcher gesetzlichen Grundlage der Betrag bemessen wird: Nach
jener des Standortkantons des Heims oder nach jener des Wohnsitzkantons der zu
pflegenden Person. Die SGK-NR blieb bei ihrer Grundhaltung, die Patienteninteressen
höher zu gewichten als die Kantonsinteressen, und deswegen sei auf die eigene
Formulierung zu beharren. Es dürfe nicht sein, dass die Wahlfreiheit der Patientinnen
und Patienten eingeschränkt werde. Demnach müsse es möglich sein, ohne Kostenfolge
auch in einem anderen Kanton gepflegt zu werden, um beispielsweise in der Nähe von
Verwandten sein zu können. Dem widerspreche auch eine innerkantonale
„Pflichtversetzung” in ein freies Bett eines Pflegeheims am anderen Ende des
Kantonsgebiets, wie es durch den ständerätlichen Vorschlag möglich wäre. Der
einstimmige Kommissionsantrag wurde vom Nationalratsplenum diskussionslos
gestützt. Somit musste eine Einigungskonferenz einberufen werden, um die verfahrene
Situation zu lösen. 32

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 11.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Um die Lösung der Restfinanzierung von Pflegeleistungen nicht gänzlich zu
verunmöglichen, lag inzwischen das Produkt der Einigungskonferenz auf dem Tisch, der
mit 21 zu 5 Stimmen gefasst worden war. Es handelt sich dabei um mehr als einen
Kompromissvorschlag; faktisch wurde ein neuer Entwurf aufgegleist, wobei die
Bedürfnisse beider Räte aufgenommen worden waren. Zum Durchbruch verhalf
schliesslich die Differenzierung zwischen Pflegeleistungen, die ambulant erbracht
werden, und solchen, die stationär erbracht werden. Bei ambulanten Pflegeleistungen
sollen die Regeln der Restfinanzierung des Standortkantons des Heimes gelten. Bei
stationärer Pflege stellte sich die Situation etwas anders dar. Hierzu wollte man sich auf
eine Formulierung einigen, welche die „geografische Nähe” des Heimes zum Wohnort
beachtet. Mit dem Wortlaut „Kann der versicherten Person zum Zeitpunkt des
Heimeintritts kein Pflegeheimplatz in geografischer Nähe in ihrem Wohnkanton zur
Verfügung gestellt werden, übernimmt der Wohnkanton die Restfinanzierung nach den
Regeln des Standortkantons des Leistungserbringers” wurde eine für die Mitglieder der
Einigungskonferenz akzeptable Lösung gefunden. Das stellte auch
Kommissionssprecherin Bruderer Wyss (sp, AG) fest, die, unterstützt von Primin Bischof
(cvp, SO), im Ständerat für den Vorschlag der Einigungskonferenz einstand. Der
Ständerat folgte der Empfehlung und gab dem neuen Art. 25a Abs. 5 grünes Licht.

Gleichentags wie der Ständerat hatte der Nationalrat über den Vorschlag der
Einigungskonferenz zur Restfinanzierung von Pflegeleistungen zu befinden. Nachdem
die kleine Kammer bereits dem Vorschlag gefolgt war, hing es an den Nationalrätinnen
und Nationalräten, das Geschäft nicht fallen zu lassen. Ohne Diskussion folgte der
Nationalrat der Einigungskonferenz. Gleichwohl stellte SGK-Sprecherin Humbel (cvp,
AG) fest, dass die freie Pflegeheimwahl mit der neuen Formulierung in gewissem Masse
eingeschränkt bleibe. In dieser Sache appellierte sie an den „gesunden
Menschenverstand” der Kantone, die in Einzelfällen doch bei der Restfinanzierung
behilflich sein sollen, auch wenn der Pflegeheimaufenthalt ausserkantonal erfolge.
Letzteres sei gegenwärtig bei nur vier Prozent der Menschen zutreffend, die in Heimen
gepflegt werden. Das Geschäft war damit bereit für die Schlussabstimmungen. 33

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 14.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Das geänderte KVG, genauer die Neuregelung der Restfinanzierung von
Pflegeleistungen, wurde noch in der Herbstsession 2017 von beiden Räten
gutgeheissen. Der Nationalrat verabschiedete den Vorschlag der Einigungskonferenz
mit 194 Stimmen einstimmig, ebenso wie der Ständerat, der mit 44 Ja-Stimmen die
Änderung guthiess. 34

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 29.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

In der Herbstsession 2019 schrieb der Nationalrat das Postulat Hardegger (sp, ZH) über
Fehlermeldesysteme und medizinische Erkenntnisse für die Verbesserung der
Patientensicherheit ab, da die Anliegen des Vorstosses in das Bundesratsgeschäft
«KVG. Zulassung von Leistungserbringern» (BRG 18.047) aufgenommen wurden. 35

POSTULAT
DATE: 11.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Im November 2020 veröffentlichte der Bundesrat den durch zwei Postulate der SGK-NR
(Po. 16.3352 und Po. 19.3002) geforderten Bericht zur Pflegefinanzierung. Mit ihrem
zweiten Postulat hatte die Kommission vom Bundesrat verlangt, die Grundlagen für die
Integration der Pflegeleistungen in eine einheitliche Finanzierung der Leistungen im
ambulanten und im stationären Bereich (EFAS) zu erarbeiten. Die Grundlage für eine
entsprechende Eingliederung sei die Herstellung von Transparenz bezüglich der Kosten
für Pflegeleistungen, betonte die Regierung. Entsprechend habe sie eine
Bestandsaufnahme der Langzeitpflege vorgenommen und Finanzierungsoptionen
skizziert. Verbessert werden müsse dabei insbesondere die Qualität der
Kostenrechnung und -daten im ambulanten Bereich. Eine Integration in EFAS würde
auch eine Neuregelung der Tarifierung nötig machen, da die Restfinanzierung durch die
Kantone entfalle. Zusätzlich müssten verschiedene weitere Bereiche überprüft werden,
etwa die bestehenden Beitragsstufen für die Leistungen der Pflegeheime, da diese
bisher keine vollständige Vergütung der Leistungen gewährleisteten, oder die
Instrumente für Planung und Aufnahmepflicht, da sichergestellt werden müsse, dass
diese keine Patientenselektion zur Folge hätten. Die Umsetzung einer solchen
Umstellung erachtete der Bundesrat hauptsächlich als «Sache der Tarifpartner und
allenfalls der Kantone», wobei der Bund das Vorgehen durch Anpassung von
Verordnungen erleichtern könne.
Aufgrund seiner Auslegeordnung seien verschiedene weitere Vorgehensweisen möglich,
betonte der Bundesrat. Als beste Option erachtete er die Integration der Kosten in
EFAS, wobei er sich allenfalls auch eine «Weiterführung des Status quo mit konstanten
Beiträgen der OKP für Pflegeleistungen» vorstellen konnte. Eine regelmässige
Anpassung der Beiträge erachtete er hingegen von allen Optionen als am teuersten. 36

RAPPORT
DATE: 25.11.2020
ANJA HEIDELBERGER

Mittels Motion forderte Maya Graf (sp, BL) den Bundesrat dazu auf, mit einer Änderung
an der KLV sicherzustellen, dass Demenzkranke eine an ihre Situation angepasste
Versorgung bezüglich Pflegeleistungen erhalten. In der Vergangenheit habe sich
herausgestellt, dass viele Leistungen, auf welche die Betroffenen angewiesen seien,
nicht in den durch die KLV definierten Bereich fielen. Zwar decke das KVG etwa das
Waschen und die Nahrungseingabe durch Pflegefachpersonen ab, nicht aber «die
Anleitung und Überwachung bei Körperpflege und Nahrungsaufnahme», die bei an
Demenz erkrankten Menschen gegebenenfalls eher nötig wäre. Weiter gehe aus der
Evaluation der Nationalen Demenzstrategie 2014–2019 hervor, dass die Finanzierung
von Pflegeleistungen im Bereich Demenz «nach wie vor» nicht garantiert sei. In der
Herbstsession 2021 veranschaulichte Manuela Weichelt-Picard (al, ZG), welche das
Geschäft nach der Wahl Grafs in den Ständerat übernommen hatte, die Lebenssituation
einer demenzkranken Frau anhand eines fiktiven Beispiels. Da diese weiterhin zuhause
wohnen möchte, sei sie auf gewisse Unterstützung durch Gesundheitsfachpersonen
angewiesen. Die von ihr benötigten Leistungen würden jedoch nicht von der OKP
übernommen, da sie nicht in das KVG eingeschlossen sind. Gesundheitsminister Berset
war hingegen der Ansicht, dass diesbezüglich bereits Einiges unternommen werde –
unter anderem sei in der Zwischenzeit ein Artikel der KLV in Kraft getreten, welcher die
Verbesserung der Harmonisierung und Unterscheidung zwischen Pflege- und
Betreuungsleistungen betreffe. Daher empfehle der Bundesrat die Ablehnung des
Geschäfts. Die Mehrheit der grossen Kammer liess sich von diesen Worten jedoch nicht
überzeugen. Mit 136 zu 46 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) nahm der Nationalrat die
Motion an, wobei 44 ablehnende Stimmen aus dem Lager der SVP-Fraktion stammten. 37

MOTION
DATE: 22.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Médecins et  personnel soignant

Erstmals seit fast zwanzig Jahren wiesen 1989 die Ausgaben für die stationäre
Behandlung einen kleineren Zuwachs auf (+5.2%) als jene für die ambulante Behandlung
(+8.1%). Dieser Trend dürfte auch auf den zunehmenden Ausbau der Spitex-Betreuung
zurückzuführen sein. Anlässlich des 2. Spitex-Kongresses versprach Bundesrat Cotti,
der Bund werde in den nächsten Jahren darauf hinwirken, dass Spitex den ihm
gebührenden Stellenwert im Gesundheitswesen erhält. Dies verlangt auch die Petition
des 1. Spitex-Kongresses, welche nun ebenfalls vom Ständerat diskussionslos
überwiesen wurde. 38

RAPPORT
DATE: 10.09.1990
MARIANNE BENTELI
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Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) publizierte die erste
gesamtschweizerische Spitex-Statistik. Danach bezahlte die AHV 1992 im Rahmen der
offenen Altershilfe fast CHF 100 Mio. an rund 1000 verschiedene Spitex-Organisationen
in der Schweiz. Seit 1990 sind die Ausgaben der AHV für Spitex beträchtlich gestiegen:
1990/1991 um 58 Prozent und 1991/1992 um 16 Prozent. An der Statistik fiel auf, dass das
Netz der beitragsberechtigten Spitex-Organisationen in der Deutschschweiz im
Vergleich zur Romandie und zum Tessin dichter ist. 39

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 16.09.1993
MARIANNE BENTELI

Im Januar 1993 wurde das neue Interdisziplinäre Spitex-Zentrum (ISB) in Zürich
eröffnet. Neben einer fundierten Grundausbildung für angehende
Gesundheitspflegerinnen und -pfleger bietet die Schule ein erweitertes
Fortbildungsangebot für alle Spitex-Interessierten sowie eine grössere
Dienstleistungspalette an. An der ISB sind 14 Deutschschweizer Kantone, das
Fürstentum Liechtenstein und neun schweizerische Organisationen beteiligt, die alle im
Bereich der spitalexternen Beratung, Hilfe und Pflege tätig sind. Das bisher stark
föderalistisch betonte Spitex-Wesen hat damit seine erste kantonsübergreifende
Dachorganisation erhalten. 40

COLLABORATION INTERCANTONALE
DATE: 24.02.1994
MARIANNE BENTELI

Im Zuge von Strukturbereinigungen schlossen sich die Vereinigungen der
Gemeindekranken- und Gesundheitspflegeorganisationen sowie der
Hauspflegeorganisationen zum Spitex-Verband Schweiz zusammen. Dieser setzt sich
zum Ziel, koordinierend auf die Entwicklung und Förderung optimaler Spitex-Dienste
Einfluss zu nehmen, damit die verschiedenen beteiligten Berufsgruppen und Anbieter
auf Gemeindeebene zu integrierten Spitex-Diensten zusammenwachsen. 41

DÉBAT PUBLIC
DATE: 01.01.1995
MARIANNE BENTELI

Seit dem Inkrafttreten des neuen KVG gehen die rein pflegerischen Leistungen im
Spitex- und Pflegeheimbereich zu Lasten der Krankenkassen. Das verleitete einzelne
Kantone dazu, ihr finanzielles Engagement zu reduzieren und dafür Spitextarifen von
bis zu CHF 100 pro Tag zuzustimmen. Bei rund 70'000 pflegebedürftigen Menschen
würde dies jährliche Kosten von CHF 2.6 Mrd. verursachen, was rund 15 Prozent der
Kosten in der Grundversicherung entsprechen und zu weiteren massiven
Prämienschüben führen würde. Die Krankenversicherungen kritisierten, es gehe nicht
an, den Kassen auch die Kosten für Altersgebrechen, die keine eigentlichen Krankheiten
seien, aufzuladen. Sie appellierten deshalb an die Patienten und Angehörigen sowie die
öffentliche Hand, weiterhin ihren Teil der Pflegekosten zu übernehmen, wenn sie nicht
den Zusammenbruch des Krankenversicherungssystems riskieren wollten. 42

AUTRE
DATE: 25.03.1996
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat überwies ein Postulat Seiler (svp, SH), welches den Bundesrat ersucht,
gerade auch im Hinblick auf den freien Personenverkehr in Europa die Überführung der
heute beim Schweizerischen Roten Kreuz angesiedelten Berufsausbildung im
Pflegebereich in die Kompetenz des Bundes zu prüfen. 43

POSTULAT
DATE: 04.03.1997
MARIANNE BENTELI

Weil die Kosten im Spitex-Bereich seit dem Inkrafttreten des neuen KVG zum Teil
unkontrolliert zugenommen haben, drängten die Krankenkassen und deren Vertreter im
Parlament auf eine Beschränkung der Höchstlimite für den Bezug dieser Leistungen.
Der Bundesrat schloss sich dieser Sichtweise an und nahm eine Verordnungsänderung
vor, mit welcher pro Patient und Quartal ein maximales Zeitbudget von 60 Stunden
festgesetzt wird. Ist dieses aufgebraucht, muss in Zusammenarbeit von Arzt, Spitex-
Organisation und Krankenversicherung neu abgeklärt werden, ob sich die
Pflegemassnahme noch aufdrängt. Mit diesem Entscheid kam der Bundesrat einer
vorläufig unterstützten parlamentarischen Initiative des designierten
Verwaltungsratspräsidenten der Krankenkasse Visana, Nationalrat Rychen (svp, BE),
entgegen, der ebenfalls eine Beschränkung auf 60 Stunden pro Quartal verlangte, eine
Weiterführung aber nur in Härtefällen zulassen sowie - analog zu den Pflegeheimen -
auch für die Spitex eine Klassifizierung der Pflegebedürftigkeit einführen wollte (Pa.Iv.
97.402). Dieser letzten Forderung trug der Bundesrat insofern Rechnung, als er per
1998 den Kantonen Höchstansätze für Spitex-Leistungen je nach Pflegebedürftigkeit
und Umfeld der Patientinnen und Patienten empfahl (30 bis 65 Fr. pro Stunde). Damit
soll den zum Teil exorbitanten Rechnungen gewinnorientierter Spitex-Anbieter der
Riegel geschoben werden. Nicht folgen mochte der Bundesrat der Forderung des

ORDONNANCE / ARRÊTÉ FÉDÉRAL SIMPLE
DATE: 30.05.1997
MARIANNE BENTELI
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Initianten, auch Chronischkranke und Langzeitpatienten dem Zeitbudget zu
unterstellen; ihnen sollen nach Ansicht des Bundesrates aus dieser Massnahme keine
Nachteile erwachsen. 44

Im Sommer protestierten schwerstbehinderte Menschen im Berner Kocherpark,
welcher direkt gegenüber dem Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) liegt, drei Tage
lang campierend gegen diesen Abbau der Spitex-Leistungen, der ihrer Ansicht nach
dazu führt, dass viele Invalide, die permanent auf fremde Hilfe angewiesen sind, ihr
selbständigen Leben verlieren und in Pflegeheime eingewiesen werden. BSV-Direktor
Piller versprach den Demonstranten bei einem Gespräch, die vorgesehene
Beschränkung nicht auf behinderte Personen anzuwenden. 45

DÉBAT PUBLIC
DATE: 16.07.1997
MARIANNE BENTELI

Der von alt Nationalrätin Eva Segmüller (cvp, SG) präsidierte Spitex-Verband Schweiz
wandte sich in aller Deutlichkeit gegen den Vorwurf, Spitex verursache höhere
Gesundheitskosten. Er verwies vielmehr darauf, dass von den im KVG vorgesehenen
kostendämpfenden Massnahmen bis jetzt erst der Spitex-Bereich greife, während die
Überkapazitäten im stationären Bereich nach wie vor nicht abgebaut seien. Der Spitex-
Verband drohte mit dem Referendum, falls das Parlament tatsächlich einer starren
Rationierung im Sinn der parlamentarischen Initiative Rychen zustimmen sollte (Pa.Iv.
97.402), befürwortete aber Bedarfsabklärungen und Kontrollen im Sinn der neuen
bundesrätlichen Verordnung. Eine empirische Untersuchung des Konkordats der
schweizerischen Krankenversicherer und des Spitex-Verbands Schweiz relativierte die
von einzelnen Krankenversicherern vorgebrachten Zahlen; demnach wurden lediglich
23,2% der Spitex-Dienste zu Lasten der Krankenkassen geleistet. Eine Untersuchung
des BSV zeigte, dass die von den Krankenversicherungen zu tragenden Spitex-Kosten im
ersten Jahr des neuen KVG nicht angestiegen waren 46

DÉBAT PUBLIC
DATE: 28.08.1997
MARIANNE BENTELI

Der Basler Universitätsrat stimmte der Einrichtung eines dreijährigen Nachdiplom-
Studienganges Pflegewissenschaften an der Medizinischen Fakultät zu. Diese
Weiterbildung soll den erhöhten Anforderungen an die Patientenpflege Rechnung
tragen. In vielen europäischen Ländern, aber auch in den USA und in Kanada ist seit
einiger Zeit ein spezielles Forschungsgebiet "Nursing Sciences" mit entsprechenden
universitären Lehrgängen entstanden. Damit ist eine Steigerung der Attraktivität der
Pflegeberufe - auch als Alternative zum Medizinstudium - verbunden, die es ermöglicht,
qualifizierte Personen für Schlüsselpositionen in der Gesundheits- und Krankenpflege
zu gewinnen. 47

DÉBAT PUBLIC
DATE: 31.12.1997
MARIANNE BENTELI

Nationalrätin Vermot (sp, BE) wollte mit einer Motion erreichen, dass der Bund enge
Rahmenbedingungen für die Erbringung von Spitex-Leistungen setzt, insbesondere in
den Bereichen Wirtschaftlichkeit sowie Aus- und Weiterbildung. Sie argumentierte,
Spitex gehöre zwar strukturell zum ambulanten Bereich, führe jedoch dazu, dass die
Kantone Kosten im stationären Bereich sparen können, weshalb nicht einzusehen sei,
weshalb nicht auch hier eine Globalbudgetierung zum Zug kommen sollte. Der
Bundesrat replizierte, heute gelte der Grundsatz, dass Spitex eben gerade nicht der
Planung unterworfen werde, um so ihr volles Entwicklungspotential auszuschöpfen; er
erklärte sich aber bereit, die Frage im Rahmen neuer Formen der Spitalfinanzierung mit
zu prüfen. Auf seinen Antrag wurde der Vorstoss in Postulatsform überwiesen. 48

MOTION
DATE: 09.10.1998
MARIANNE BENTELI

Im Herbst bot die Universität Basel erstmals ein dreijähriges Studium der
Pflegewissenschaften an. Die Einrichtung höherer Ausbildungsgänge und
Forschungsmöglichkeiten soll zu einer Überprüfbarkeit und Kontinuität im
pflegerischen Wissen führen. 49

DÉBAT PUBLIC
DATE: 10.01.2000
MARIANNE BENTELI
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Das Malaise im Pflegebereich weitete sich weiter aus. Geringe Löhne und drastische
Sparmassnahmen führen zu Personalmangel, dieser wiederum zur Überforderung der
Pflegenden und damit zur weiteren Abwanderung aus dem Beruf. Unter Federführung
der Gewerkschaft VPOD wurde in vielen Kantonen gegen den Pflegenotstand
demonstriert, teilweise sogar mit beschränkten Arbeitsniederlegungen. In einer
Einfachen Anfrage von Nationalrätin Hollenstein (gp, SG) auf den Missstand
angesprochen, erklärte Bundesrätin Dreifuss, die tatsächlich unbefriedigende Situation
sei nicht dem KVG anzulasten, weshalb es für den Bundesrat keine Möglichkeit zur
direkten Intervention gebe. Die Kantone seien allein für die Sicherstellung der
Pflegeleistungen zuständig. Der Bundesrat sei aber gewillt, alle ihm auf
Verordnungsebene zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um gemeinsam mit
den anderen Akteuren – Leistungserbringer, Gemeinwesen, Versicherer – die Qualität
der erbrachten Leistungen sicherzustellen. In der Herbstsession reichte der Berner
SVP-Nationalrat Joder, unterstützt von 64 Mitunterzeichnern von rechts bis links, eine
Motion ein, die eine Aufwertung des Pflegeberufs verlangt (Mo. 00.3521) 50

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 23.02.2000
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion forderte der Berner SVP-Nationalrat Joder, durch eine Teilrevision des
KVG die Krankenpflege als eigenständige Leistung zu definieren und die Spitäler und
Heime zu verpflichten, den Nachweis einer quantitativ und qualitativ genügenden
Pflege zu erbringen. Joder reagierte so auf das in den letzten Jahren immer
offensichtlicher gewordene Malaise im Pflegebereich und auf den Umstand, dass
schweizweit 1300 bis 2000 qualifizierte Pflegestellen unbesetzt sind. Mit dieser
Anerkennung soll der Berufsstand wieder attraktiver gemacht werden. Gegen den Willen
des Bundesrates, der auf die kantonalen Prärogativen im Bereich der Pflege verwies,
wurde der Vorstoss mit 91 zu 59 Stimmen in der verbindlichen Form angenommen.

Der Schweizerische Spitalverband H+ stelle sich als Arbeitgeber hinter die Forderungen
des Spitalpersonals und verlangte mehr Mittel und mehr qualifizierte Mitarbeitende.
Mitte November fanden in der ganzen Schweiz Kundgebungen des Pflegepersonals statt,
an denen insgesamt rund 15'000 Personen teilnahmen 51

MOTION
DATE: 03.12.2001
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat lehnte eine Motion des Nationalrats Joder (svp, BE) für eine Aufwertung
der Krankenpflege ab, weil sie die Autonomie der Kantone im Pflegebereich tangiert
hätte, überwies aber ein analoges Postulat seiner SGK sowie eine Empfehlung der SGK
zur Qualitätssicherung in den Spitälern. 52

MOTION
DATE: 18.09.2002
MARIANNE BENTELI

Die gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege war eine noch nicht
erfüllte Forderung einer Parlamentarischen Initiative Joder (svp, BE), welche seit Anfang
2011 hängig war. Der Initiant regte an, das Krankenversicherungsgesetz so anzupassen,
dass die Gesundheits- und Krankenpflege als Leistungen definiert werden, die von
Pflegefachpersonen zu einem näher zu definierenden Teil auf ärztliche Anordnung und
zu einem näher zu definierenden Teil in eigener Verantwortung erbracht werden. In
fünf Punkten wurde damals der Vorstoss begründet: Eine zunehmende Bedeutung und
Wichtigkeit der Pflege, die prekäre Personalsituation, eine mögliche
Attraktivitätssteigerung der Pflegeberufe, Kostensenkungen sowie das Ausbleiben einer
Mengenausweitung. Die parlamentarische Initiative wollte erreichen, dass die
Leistungen der Gesundheits- und Krankenpflege in einen mitverantwortlichen und in
einen eigenverantwortlichen Bereich aufgeteilt werden. Pflegefachpersonen sollen
künftig in der Pflege eigenständiger arbeiten und handeln können. Der von 65
mitunterzeichnenden Parlamentarierinnen und Parlamentariern getragenen Initiative
wurde im ersten Halbjahr in beiden behandelnden Kommissionen Folge gegeben.

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 16.04.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Mit einem im Juni des Berichtsjahres vom Nationalrat überwiesenen Postulat Schmid-
Federer (cvp, ZH) wird der Bundesrat beauftragt zu prüfen, wie die rechtlichen
Rahmenbedingungen für Pendelmigrantinnen, die in Schweizer Privathaushalten
Altersbetreuungsdienste leisten, verbessert werden können. Es ist beobachtet worden,
dass Care-Arbeit zunehmend durch Pendelmigrantinnen aus Deutschland und den
osteuropäischen EU-Staaten übernommen wird. Die geltenden rechtlichen
Rahmenbedingungen für diesen neu entstandenen Arbeitsmarkt seien diffus, teilweise
lückenhaft und böten ungenügenden Arbeitnehmerschutz. Die Postulantin merkte an,
dass mit einer zunehmenden Nachfrage nach Betreuungspersonal in Privathaushalten

POSTULAT
DATE: 15.06.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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der Erlass rechtlicher Rahmenbedingungen unerlässlich sei. Der Bundesrat teilte das
Anliegen uneingeschränkt und beantragte dessen Annahme, die durch den Rat
stillschweigend erfolgte. 53

In zwei parlamentarischen Initiativen Meier-Schatz (cvp, SG) wurde eine bessere
Unterstützung von pflegenden Angehörigen gefordert. Das erste Anliegen zielt auf das
Ausrichten einer Betreuungszulage. Viele Pflegebedürftige würden nach wie vor von
Angehörigen gepflegt. Durch die demografische Entwicklung der Gesellschaft und die
zunehmende Zahl kinderloser und/oder alleinstehender Personen dürfte diese
Betreuung durch Angehörige zunehmend schwierig werden. Durch die aktive
Unterstützung von pflegenden Angehörigen gäbe es im staatlichen Gesundheitswesen
und bei den Beiträgen an die Pflegeleistungen eine starke finanzielle Entlastung. Mit der
Einführung einer Betreuungszulage für pflegende Angehörige, wie sie auch die
Nachbarstaaten der Schweiz kennen, können diese Personen finanziell unterstützt
werden, wobei die Entschädigung eher im Sinn einer Anerkennung als im Sinne eines
Erwerbseinkommens ausgestaltet werden soll, so die Initiantin. Die zweite
parlamentarische Initiative (Pa. Iv. 11.412) hatte mit der gleichen Argumentation zum
Ziel, dass pflegenden Angehörigen eine Auszeit eingestanden werden soll. Es brauche
vermehrt Entlastungsmöglichkeiten, damit die Pflegenden sich erholen könnten und
nicht selber wegen der Belastung erkrankten. Diese Entlastungsmöglichkeit respektive
Erholungszeit führe dazu, dass die gepflegten und betreuten Menschen länger zu Hause
bleiben könnten. In der SGK-NR wurde die zweite Initiative mit Antrag auf Folgegeben
dem Ständerat zur Vorprüfung überlassen. Der ersten Initiative blieb mit 12 zu 11
Stimmen der Antrag auf Folgegeben knapp verwehrt, weshalb die Vorlage zur Beratung
Anfang März ins Plenum gelangte. In der Diskussion sahen die Gegner den
Handlungsbedarf durchaus ein, fanden aber in der Formulierung des Anliegens eine zu
grosse Offenheit, weswegen die Initiative in dieser Form nicht unterstützenswert sei.
Die Annahme der zweiten Initiative in der SGK ermöglichte jedoch einen Umschwung:
Die Geschäfte sollten gemeinsam dem Ständerat unterbreitet werden und dieser könne
gegebenenfalls sein Veto noch einlegen. So wurde auch der erstgenannten Initiative im
Nationalrat mit 90 zu 77 Stimmen Folge gegeben. Durchsetzen konnte sich dabei eine
Koalition aus SP, CVP/EVP, Grünen und BDP. Mitte Jahr gab die SGK des Ständerates
beiden Anliegen Folge. 54

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 19.06.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Eine von der SGK-NR im Frühjahr eingereichte Kommissionsmotion über die
Qualitätssicherung in Pflegeheimen gelangte im Herbst ins Plenum. Der Bundesrat wird
beauftragt, die nötigen gesetzlichen Grundlagen vorzuschlagen, um Pflege- und
Altersheime in die Qualitätsstrategie des Bundes im schweizerischen
Gesundheitswesen zu integrieren und damit die Qualität der Pflege und Betreuung in
diesen Einrichtungen zu sichern. Zu diesem Zweck muss die Qualität in der Pflege und
Betreuung einheitlich erfasst werden, um die Vergleichbarkeit der Leistungen sowie die
Rechtmässigkeit der Preise in den Alters- und Pflegeheimen zu gewährleisten. In seiner
Stellungnahme verwies der Bundesrat auf den Konkretisierungsbericht zur
Qualitätsstrategie aus dem Jahr 2011, wo er die Entwicklung von schweizweiten
Qualitätsindikatoren in Pflegeheimen als einen Schwerpunkt unter den Aktivitäten in
der Übergangsphase 2011-2014 bezeichnet hatte; die Motion sei damit praktisch erfüllt.
Das Plenum folgte allerdings der einstimmigen Empfehlung seiner Kommission und
nahm die Motion mit 144 zu 13 Stimmen an. Der Ständerat behandelt das Anliegen erst
im Folgejahr. 55

MOTION
DATE: 20.09.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Mit einer Fraktionsmotion hatte die CVP/EVP/glp-Fraktion im Herbst 2011 angesichts
des sich abzeichnenden Mangels an Pflege- und Betreuungspersonal
Umschulungsmöglichkeiten und Zweitausbildungen für Pflegepersonal gefordert.
Bestehende Lücken beim Personal würden gegenwärtig durch Fachkräfte aus dem
Ausland gedeckt. Für Personen, welche nach einer längeren Familienpause den
beruflichen Wiedereinstieg suchen, sowie für ältere Menschen, die sich langsam dem
Pensionsalter nähern oder es bereits erreichen, seien Umschulungsmöglichkeiten und
Zweitausbildungen im Pflegewesen zu fördern und zu unterstützen. Solche
Ausbildungen seien zu erleichtern und steuerlich zu begünstigen. In einer umfassenden
Antwort nahm der Bundesrat das Anliegen auf und verwies auf den „Masterplan Bildung
Pflegeberufe“, welcher vom Bund in Zusammenarbeit mit den Kantonen und OdA Santé
(Dachorganisation der Arbeitswelt Gesundheit) 2010 erstellt worden war. Die
geforderten Begünstigungen seien darin bereits angedacht. Zudem sei es im Rahmen

MOTION
DATE: 27.09.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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des revidierten Rahmenlehrplans Pflege HF seit Februar 2011 in verschiedenen
Kantonen möglich, berufsbegleitende oder verkürzte Ausbildungen zu absolvieren. Im
Zusammenhang mit der steuerlichen Begünstigung von Aus- und Weiterbildungen
verwies die Regierung auf das Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung der
berufsorientierten Aus- und Weiterbildungskosten, welches sich in der
parlamentarischen Behandlung befand. Durch die zahlreichen Bestrebungen, welche
bereits ergriffen worden waren, sah der Bundesrat die Anliegen der Motion bereits
weitgehend als erfüllt an und stellte deswegen den Antrag auf Ablehnung. Dagegen
stellte sich die erstberatende Kommission (WBK-NR) und beantragte dem Plenum mit 9
zu 0 Stimmen die Annahme des Geschäfts. In einer kurzen Debatte stellte sich die
grosse Kammer gegen den Bundesrat und winkte das Geschäft mit 112 gegen 55 dank
einer geschlossenen Haltung von Links-Grün durch. Der Ständerat wird das Geschäft
erst 2013 behandeln. 56

Bereits 2011 hatten diverse Mitteparteien mit einer CVP/EVP/glp-Fraktionsmotion auf
einen zu erwartenden Mangel an Pflege- und Betreuungspersonal reagiert. Mit
Umschulungsmöglichkeiten und Zweitausbildungen für Pflegepersonal soll es
Personen, welche den beruflichen Wiedereinstieg suchen, erleichtert werden Fuss zu
fassen. Die vorberatende Kommission des Nationalrates und das Ratsplenum hatten das
Anliegen im Vorjahr gegen den Willen des Bundesrates angenommen. Im März des
Berichtsjahres beriet nun die kleine Kammer das Geschäft. Deren SGK hatte sich
ebenfalls für die Annahme ausgesprochen, weswegen keine grössere Gegenwehr aus
dem Rat zu erwarten war. Neben der Kommissionssprecherin Häberli-Koller (cvp, TG)
setzte sich auch der ehemalige Zuger Gesundheitsdirektor, Ständerat Eder (fdp, ZG) für
die Motion ein. Trotz deutlichen Voten und den positiven Vorzeichen aus dem
Nationalrat setzte sich Bundesrat Schneider-Ammann aufgrund bereits bestehender
Bestrebungen nochmals gegen den Vorstoss ein. Mit 24 zu 3 Stimmen genoss die
Motion jedoch schliesslich auch im Ständerat solide Unterstützung. 57

MOTION
DATE: 21.03.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

In einem Postulat Heim (sp, SO) wurde der Bundesrat aufgefordert, gemeinsam mit den
Kantonen zu prüfen, wie das Problem der Restfinanzierung ausserkantonaler
Pflegeheimaufenthalte gelöst werden könnte. Grundsätzlich soll die Wahlfreiheit
betreffend Pflegeplatz für Bedürftige gewährleistet werden. Konkreter steht das Tilgen
einer entstehenden Restfinanzierung bei allfälligen Wohnsitzwechseln
Pflegebedürftiger im Fokus. Davon seien auch Empfänger von Ergänzungsleistungen
betroffen. Der Bund solle unterstützend auftreten, um Lösungen mit den Kantonen
herbeizuführen. In einem ähnlich lautenden Postulat Bruderer (sp, AG) (Po. 12.4099)
wurde die Klärung dieser Problematik ebenfalls aus dem Ständerat gefordert. Unter
Bekräftigung, dass entsprechende Regelungen im Krankenversicherungsgesetz
untergebracht werden sollen, beantragte der Bundesrat die Annahme dieser beiden
Postulate. Beide Räte folgten ihrer jeweiligen Postulantin und dem Bundesrat und
überwiesen die Geschäfte. (Vgl. hier) 58

POSTULAT
DATE: 22.03.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

In einer Motion forderte Nationalrätin Schneeberger (fdp, BL), dass das Seco vom
Bundesrat beauftragt werde, einen Leistungskatalog im Bereich der häuslichen Pflege
auszuarbeiten. Über diesen sollten Leistungen ausserhalb des KVG abgegolten werden,
namentlich auch solche, die ausserhalb des Arbeitsvermittlungsgesetzes (AVG) erbracht
werden. Diese Massnahme wurde als relevant erachtet, da Anbieterinnen von häuslicher
Pflege vom Seco unter das AVG unterstellt wurden, dies vorwiegend zur Vorbeugung
unkontrollierter Zuwanderung und Lohndumpings. Die Beurteilung, ob eine Leistung
unter das AVG falle oder nicht verursache Unsicherheit, Kosten und schade nicht
zuletzt auch einer günstigen, privat finanzierten Versorgung. Die geforderte Lösung wird
als unkompliziertes Vehikel betrachtet, diese Unsicherheit zu beheben: Das Seco soll
zusammen mit der Branche einen Leistungskatalog erarbeiten, worin möglichst
verbindlich geklärt wird, welche Form der häuslichen Pflege unter dem AVG geregelt ist
und welche nicht. Das Seco hatte sich bereits vor der Verabschiedung im Rat bereit
erklärt, diesen Weg zu gehen. Der Nationalrat hatte das Geschäft in der
Frühjahrssession stillschweigend dem Ständerat überwiesen, welcher im Folgejahr
damit konfrontiert wird. 59

MOTION
DATE: 22.03.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Eine von Verena Herzog (svp, TG) übernommene, von Nationalrat Joder (svp, BE) 2014
eingereichte parlamentarische Initiative zur rechtlichen Gleichstellung der
öffentlichen und privaten Spitex erhielt im Februar 2016 Auftrieb. Der Initiant wollte
alle Spitexorganisationen rechtlich gleich behandeln, ungeachtet ihres institutionellen
Status. Besonders bezüglich Mehrwertbesteuerung und des Bezugs von Fördergeldern
für die Altershilfe sollten die Spiesse gleich lang gemacht werden. In Joders Fokus
standen dabei besonders die privaten Spitexorganisationen, die einen
Wettbewerbsnachteil hätten. Die SGK des Nationalrates stimmte Anfang 2016 mit 13 zu
10 Stimmen (2 Enthaltungen) der Initiative mit dem Ziel zu, eine Vielfalt von Spitex-
Angeboten zu fördern und eine Vereinheitlichung bezüglich der Mehrwertsteuerpflicht
herbeizuführen. Die Kommission wollte eine gute ambulante Versorgung durch
gemeinnützige öffentliche, wie auch gewinnorientierte und innovative private Spitex-
Dienstleister sicherstellen. 60

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 24.02.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im November 2015 hatte der Bundesrat seine Botschaft zum neuen Bundesgesetz über
die Gesundheitsberufe (GesBG) präsentiert. Zentral war darin die Förderung der
Qualität in den Gesundheitsberufen, wofür einheitliche Anforderungen an die
Ausbildung und Berufsausübung formuliert wurden. Im Fokus stand jedoch nicht das
Ärztepersonal, sondern Pflegende, also Gesundheitsfachleute in den Bereichen
Therapie, Betreuung, Beratung, Prävention sowie auch Palliation. Diese Kompetenzen,
die vorwiegend in Studiengängen an den Fachhochschulen vermittelt werden, sollen mit
dem GesBG umschrieben und vorgegeben werden. Ziel ist unter anderem, dass alle
Absolventinnen und Absolventen dieser Ausbildungsprogramme über ebendiese
Kompetenzen verfügen.
Neu wird auch eine obligatorische Akkreditierung der Studiengänge vorgeschrieben, die
bis anhin freiwillig war. Begründet wurde dies mit dem Gefährdungspotenzial im
Bereich der Gesundheitsberufe. Die Bewilligung dazu wird von den Kantonen erteilt und
soll sicherstellen, dass die Inhaberinnen und Inhaber der Diplome, die ihren Beruf in
eigener fachlicher Verantwortung ausüben, die notwendigen Anforderungen erfüllen.
Wie beim Medizinalberuferegister wird hierfür ein „aktives Register“ eingerichtet.
Weitere Anpassungen betreffen eine Gleichstellung der Pflegeberufe mit anderen
Ausbildungsgängen im Gesundheitssektor sowie eine interprofessionelle
Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen der Gesundheitsversorgung. Das
Gesundheitsberufegesetz ist Bestandteil der Strategie „Gesundheit 2020“.
Das bereits Ende 2013 in die Vernehmlassung gegebene Gesetz erhielt mehrheitlich
positive Bewertungen. Grösster Kritikpunkt dürfte gewesen sein, dass einige
Vernehmlassungsteilnehmenden bezweifelten, dass das neue GesBG helfen würde, den
Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich abzufedern. Weiter stiess auch eine
befürchtete Akademisierung der Gesundheitsberufe auf Skepsis, ebenso eine allfällige
Überregulierung sowie der Kostenfaktor. Das Gesundheitsberuferegister auf
Bundesebene fand hingegen eine deutliche Zustimmung.

Das Geschäft gelangte im Frühjahr 2016 in die kleine Kammer, deren WBK nicht nur
Eintreten beantragte, sondern auch empfahl, der Vorlage mit einigen Änderungen
zuzustimmen. Ein Punkt betraf die Regelungen der Abschlüsse, wobei im Bereich der
Pflege bezüglich des Studiengangs „Advanced Practice Nurse” (APN) auch der
Masterstudiengang gesetzlich geregelt werden solle – und nicht nur wie bei anderen
Profilen der Bachelorabschluss. Die Einführung einer Gesundheitsberufe-Kommission
wurde diskutiert, jedoch verworfen. Weiter gab Kommissionssprecherin Häberli-Koller
(sp, TG) eingangs der Debatte zu Protokoll, dass auch die Einführung eines Titelschutzes
für diverse Berufsbezeichnungen in der Kommission thematisiert wurde – ein Anliegen,
welches auch in der Vernehmlassung vereinzelt geäussert worden war. Auf die
Einführung einer Weiterbildungspflicht wurde aus Gründen der Verhältnismässigkeit
verzichtet. 
Alle Fraktionssprecher zeigten sich mit dem Gesetzesentwurf zufrieden, insofern war
keine allzu starke Gegenwehr gegen die Vorlage zu erwarten, wenngleich einige
Minderheitsanträge im Raum standen. Hierzu muss jedoch angefügt werden, dass
sämtliche Minderheitsanträge auf Annahme der bundesrätlichen Version lauteten.
Eintreten war denn auch unbestritten. Für einigen Diskussionsbedarf sorgte die
Anwendung des Gesetzes auf die Masterstufe im Bereich Pflege. Die
Kommissionsmehrheit wollte diese integrieren, die Minderheit nicht, da eine
Verakademisierung der Pflegeberufe drohe. Man wollte sich jedoch gleichwohl offen
lassen, eine derartige Regelung zu einem späteren Zeitpunkt noch einfügen zu können.
So argumentierte auch der Gesundheitsminister, dass es hierfür zu diesem Zeitpunkt
noch zu früh sei. Für eine Ausdehnung auf die Masterstufe spreche gemäss
Kommissionsmehrheit jedoch die dadurch erhöhte Patientensicherheit. Mit 20 zu 18
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Stimmen folgte das Plenum jedoch knapp der Minderheit und schloss damit diese
Berücksichtigung aus (2 Enthaltungen). Weitere Änderungsanträge wurden ebenfalls
abgelehnt, so auch ein Titelschutz, wie er von einer Minderheit Savary (sp, VD) gefordert
wurde. In den Augen der Mehrheit sei es zu schwierig, für alle im Gesetz enthaltenen
Berufe eine schützbare und verhältnismässige Bezeichnung zu finden. Der Vorschlag
unterlag mit 15 zu 27 Stimmen. 
Mit 44 Stimmen verabschiedete der Ständerat das Gesetz einstimmig und überliess es
damit dem Nationalrat zur weiteren Bearbeitung. 61

Der Bundesrat hat im Rahmen der 2011 lancierten Fachkräfteinitiative zwei
Förderprogramme im Gesundheitswesen beschlossen. Damit soll dem besonders im
Gesundheitswesen akzentuierten Fachkräftemangel entgegengetreten werden. Im
Nachgang an die Masseneinwanderungsinitiative und den daraus resultierten
Implikationen für den Schweizer Arbeitsmarkt soll besonders auch im
Gesundheitsbereich die Abhängigkeit von ausländischem Personal gesenkt werden.
Hinzu kommt die zunehmende Zahl an pflegebedürftigen Menschen, was wiederum den
Bedarf an gut ausgebildetem Personal steigert. 
Einerseits sollen pflegende Angehörige besser unterstützt werden. Mit ihrem
Engagement im privaten Bereich leisten sie einen Beitrag an die Entlastung des
Gesundheitswesens, sowohl personell, als ein Stück weit auch finanziell. Das
Förderprogramm „Unterstützungs- und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige
2017-2021“ soll dazu beitragen, dass diese Personen ihre Erwerbstätigkeit fortführen
können, auch wenn sie durch ihre Pflegetätigkeit eine Mehrbelastung eingehen.
Pflegekurse, mobile therapeutische Angebote oder Unterstützungsangebote in
Notfällen sind Beispiele dafür, in welcher Form das Förderprogramm genutzt werden
kann. Hierfür wird ein Volumen von CHF 4 Mio. eingesetzt. Damit nimmt der Bundesrat
auch Forderungen aus früheren parlamentarischen Vorstössen auf.
Daneben möchte der Bundesrat die Interprofessionalität fördern und damit die
Effizienz in der Gesundheitsversorgung unterstützen. Die verschiedenen Fachleute im
Gesundheitswesen sollen in interprofessionellen Teams arbeiten, wovon man sich
kürzere Spitalaufenthalte verspricht und wodurch die Zahl an Konsultationen verringert
werden soll. Dieses Förderprogramm "Interprofessionalität im Gesundheitswesen 2017-
2021" zielt auf die Unterstützung von innovativen Projekten im Bereich Ausbildung und
Weiterbildung. Hierzu werden die Verbände der Leistungserbringer mit ins Boot geholt.
Der Bundesrat wollte dafür CHF 12 Mio. budgetieren. 62

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 04.03.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Das Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe (GesBG), vom Ständerat unverändert an
den Nationalrat überwiesen, stand im Sommer 2016 auf der Agenda der grossen
Kammer. Deren Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur beantragte
einstimmig, auf die Vorlage einzutreten. Eine Besonderheit ergab sich jedoch: Nach der
Debatte im Ständerat hatte der Bundesrat neue Vorschläge zum GesBG in den Raum
gestellt, dies, nachdem die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative im Parlament
beschlossen worden war. Insofern gab es bezüglich des GesBG noch Punkte, die im
Ständerat gar nicht zur Debatte gestanden waren. Die Einschübe des Bundesrates
hatten mit dessen Fachkräfte-Initiative zu tun, die auch Implikationen auf das GesBG
hat. Diese Einschübe führten nicht nur dazu, dass ein neues Kapitel im GesBG
geschaffen wurde; dem GesBG angefügt wurde gar eine ganz neue Vorlage, nämlich der
Bundesbeschluss über Finanzhilfen zur Förderung der Effizienz in der medizinischen
Grundversorgung, insbesondere der Interprofessionalität für vier Jahre. Dem GesBG
fügte der Bundesrat ein korrespondierendes Kapitel 6a hinzu. Dieses umfasste
Massnahmen zur Förderung der Effizienz in der medizinischen Grundversorgung sowie
deren Finanzierung: Mit einem mehrjährigen Verpflichtungskredit sollte ein
Höchstbetrag durch die Bundesversammlung festgelegt werden. Namens der
Kommission schlug Jean-François Steiert (sp, FR) aufgrund der nachträglich erfolgten
bundesrätlichen Änderungen vor, dass man mindestens eine Differenz zum Ständerat
schaffen möge, damit dieser sich noch zu den neuen Vorschlägen äussern könne. 

Obwohl Eintreten über alle Fraktionen hinweg unbestritten war, zeichnete sich in der
darauf folgenden Detailberatung anhand der zahlreichen Minderheitsanträge relativ
rasch ab, dass eine Differenzbereinigung ohnehin wahrscheinlich sein würde. Die
Minderheitsanträge fanden ihren Ursprung in unterschiedlichen Lagern und betrafen
diverse Paragraphen. In den meisten Fällen ging es allerdings um einzelne Berufe
und/oder deren Ausbildungsstufe, die im Gesetz genannt und damit durch ebendieses
geregelt werden. Als Erstes gelangten die Osteopathen ins Visier der
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Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Ein Antrag Herzog (svp, TG) sollte dazu führen,
dass dieser Beruf nicht vom Gesetz betroffen wird, da Leistungen einer
osteopathischen Behandlung schliesslich auch nicht über die Grundversicherung
abgerechnet werden können. Die Aufnahme der Osteopathie in den Katalog
anerkannter Gesundheitsberufe wecke Begehren auf verschiedenen Ebenen: Andere
Berufsgruppen könnten so ebenfalls die Aufnahme in den Katalog fordern, zudem
könnten Patienten durch die Aufnahme der Osteopathie vermehrt geneigt sein, auf
solche Behandlungen zurückzugreifen. All dies habe zur Folge, dass die Kosten im
Gesundheitswesen stiegen – etwas, wogegen die SVP-Fraktion ankämpfe, so die
Thurgauerin. Dem in der Kommission knapp abgelehnten Antrag (12 zu 11 Stimmen) blieb
auch im Plenum die Unterstützung versagt – hier jedoch deutlich (134 zu 52 Stimmen).
Ebenso wurde ein Antrag Reynard (sp, VS) abgelehnt (mit 122 zu 66 Stimmen), mit dem
der Bundesrat die Kompetenz erhalten sollte, den Berufekatalog zu definieren – so
könne die Regierung besser auf das sich ändernde Umfeld im Bereich der Ausbildungen
im Gesundheitswesen reagieren. Ein Antrag Quadranti (bdp, ZH), mit dem die bereits im
Ständerat umstrittene Bestimmung zum Abschluss des Masterstudiengangs APN
("Advanced Practice Nurse") reguliert werden sollte, fand auch im Nationalrat keine
Mehrheit. Es blieb also dabei, dass die Kompetenzen für die Bachelorstufe im Gesetz
umschrieben werden, nicht jedoch diejenigen für den Masterstudiengang. Ein links-
rechts Graben führte dazu, dass das Anliegen im Sinne der bürgerlichen Ratsmehrheit
abgelehnt wurde (118 zu 73 Stimmen). Der Katalog der Berufe, die im Gesetz geregelt
werden, blieb also im Vergleich zum bundesrätlichen Vorschlag letztlich trotz
Gegenanträge auch im Nationalrat unverändert. Die Streichung eines Berufsregisters,
wie es seitens der SVP-Fraktion gefordert wurde, fand auch im Plenum keinen Rückhalt.
Erst mit einem Detail zum Berufsgeheimnis wurde eine Differenz zum Erstrat
geschaffen.
Dabei blieb es jedoch nicht. Wesentliche Veränderungen wurden vom Nationalrat
bezüglich der Finanzhilfen vorgenommen, dies im Zusammenhang mit der bereits
eingangs erwähnten Fachkräfte-Initiative des Bundesrates. Umstritten war das Volumen
von CHF 8 Mio., das für die Förderprogramme ausgeschüttet werden sollte. Dagegen
regte sich Widerstand aus den Reihen der SVP, aber auch andere bürgerliche Parteien
waren diesbezüglich skeptisch. Die im Gesundheitsberufegesetz vorgesehene
Grundlage für die Umsetzung der Fachkräfte-Initiative im Gesundheitsbereich erhielt
jedoch eine knappe Mehrheit der Stimmen: Mit 96 zu 93 obsiegte hier der
bundesrätliche Vorschlag. Der Bundesbeschluss hierzu wurde jedoch noch knapper
abgelehnt. Dabei setzte sich eine Minderheit Wasserfallen (fdp, BE) mit 95 zu 94
Stimmen bei einer Enthaltung durch. Inhaltlich sprach sich also die grosse Kammer
dafür aus, Finanzhilfen vorzusehen; sie unterliess es jedoch, diese auch in Zahlen zu
fassen.

Alle übrigen Gesetzesartikel wurden im Sinne der WBK beschlossen. Mit 181 zu 5
Stimmen in der Gesamtabstimmung schien dann das positive Signal an den Ständerat
doch recht deutlich zu sein. Letzterer hatte sich in der anstehenden Herbstsession zur
nun erweiterten Vorlage zu äussern. 63

Das Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe (GesBG) und der neu dazu gekommene
Bundesbeschluss über Finanzhilfen zur Förderung der Effizienz in der medizinischen
Grundversorgung, insbesondere der Interprofessionalität waren im Ständerat weit
weniger umstritten als in der Volkskammer. Bezüglich der verbleibenden fünf
Differenzen zum Nationalrat wurde von einer Mehrheit der WBK-SR beantragt
einzulenken und die Anpassungen mitzutragen. Das Ratsplenum fügte sich seiner
Kommission und hiess die nationalrätlichen Anpassungen allesamt gut. 
Diese umfassten die Forderung, dass die Studiengänge der geregelten Berufe eine
praxisbezogene und patientenorientierte Ausbildung bezwecken müssen; Einzelheiten
bezüglich des einzuhaltenden Berufsgeheimnisses, das in Einzelfällen durch das StGB
geregelt wird; Einzelheiten über den Bundesbeschluss (siehe unten); die Anerkennung
von Osteopathiediplomen; eine zeitliche Begrenzung der Geltungsdauer der neuen
Bestimmungen sowie Beschlüsse über Änderungen von anderen Erlassen.
Bezüglich des Bundesbeschlusses, der in erster Linie die Finanzierung zweier Projekte
("Unterstützungs- und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige 2017-2021" und
"Interprofessionalität im Gesundheitswesen 2017-2021") sichern wollte, stellte sich die
Kommission beinahe uneingeschränkt hinter den Gesundheitsminister und das
Ratsplenum folgte. Die CHF 8. Mio. sollen also nach dem Willen der Ständerätinnen und
Ständeräte freigegeben werden, jedoch müssen sie haushaltsneutral und auf den
vorgegebenen Betrag limitiert sein.
Mit 44 Stimmen und nur einer Enthaltung wurde das Paket in der Gesamtabstimmung
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verabschiedet. Das Geschäft ging darauf zurück an den Nationalrat, der zuvor nicht auf
den Bundesbeschluss eingetreten war. Das GesBG war indes bereits unter Dach und
Fach. 64

Der Bundesbeschluss über Finanzhilfen zur Förderung der Effizienz in der
medizinischen Grundversorgung, insbesondere der Interprofessionalität blieb das
letzte Puzzleteil des Gesundheitsberufegesetzes, das noch zurechtgeformt werden
musste. Nachdem der Ständerat die Finanzierungsfrage als Kompromiss leicht
abgeändert hatte, konnten sich die Nationalrätinnen und Nationalräte in der
Herbstsession 2016 ebenfalls damit abfinden. Ohne lange Debatte konnte die Revision
somit abgeschlossen werden.

In den Schlussabstimmungen Ende der Session wurde das GesBG von beiden Kammern
bestätigt. Im Nationalrat geschah dies mit 196 zu einer Stimme bei einer Enthaltung. Der
Ständerat hiess die Vorlage mit 44 Stimmen einhellig gut. 65

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 19.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Eine Übersicht über die rechtliche Gleichstellung der öffentlichen und privaten Spitex
zu erhalten, war das Bedürfnis der SGK des Nationalrates, die mit ihrem
entsprechenden Postulat eine Bestandsaufnahme vom Bundesrat verlangte. Sie nahm
damit ein älteres Anliegen auf. Dabei sollte besonderes Augenmerk auf allfällige
Ungleichbehandlungen der Kundinnen und Kunden privater und öffentlicher
Spitexorganisationen bezüglich deren Rechte und Pflichten gelegt werden.
Finanzierung, Mehrwertsteuer, die Qualität der Leistungen, Anstellungsbedingungen
sowie Modalitäten über den Ausbildungsstand der Pflegenden sollten im geforderten
Bericht erläutert werden. Ebenso sollte die Versorgungssicherheit thematisiert werden.
Einstimmig hatte sich die Kommission entschlossen, dieses Postulat einzureichen. Ihre
Sprecherin Herzog (svp, TG) verdeutlichte die Beweggründe für diesen Schritt mit der
demografischen Entwicklung und den daher rührenden Herausforderungen für die
Pflege und die Altershilfe. Grundsätzlich werde davon ausgegangen, dass es sowohl
privater, als auch öffentlicher Dienstleister bedürfe, die Rahmenbedingungen für deren
Tätigkeiten müssten jedoch abgesteckt werden. Gerade in Entlöhnungsfragen und
buchhalterischen Bestimmungen zu Mehrwertsteuerpflicht und Subventionierung
müsse Klarheit geschaffen werden. Die Kommission stützte sich für ihren Ausblick auch
auf eine Studie der Universität Basel, gemäss welcher die Kosten im Pflegebereich bis
2035 beträchtlich steigen und jährlich über CHF 30 Mrd. betragen werden. Gegenüber
dem Jahr 2012 entspreche dies einem Plus von 177 Prozent – eine „Kostenexplosion”,
vor der Herzog und mit ihr die Kommission warnen wollte. In ihrem Votum wurde auch
die Marktsituation angesprochen, die momentan neuen Modellen hinderlich sei.
Insofern müsse man sich vergegenwärtigen, wie auch eine Versorgungslücke in der
Pflege verhindert werden könne.
Der Bundesrat wollte von diesem Auftrag nichts wissen respektive verwies auf laufende
Projekte, wie die Evaluation der Neuordnung der Pflegefinanzierung, zu welcher der
Schlussbericht zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgelegt worden war. Zudem gab die
Regierung auch zu bedenken, dass die Reglementierung von Spitexorganisationen Sache
der Kantone sei, weswegen die Bundesgesetzgebung ohnehin nur beschränkte Wirkung
entfalten könne. Einen Bericht zu erstellen sei daher nicht nötig. Gesundheitsminister
Berset erwähnte im Rahmen der Behandlung des Postulats im Nationalrat in puncto
Mehrwertsteuerpflicht auch noch einmal die Ansicht der Regierung, wie sie bereits zu
einem älteren Geschäft formuliert worden war und offensichtlich immer noch ihre
Gültigkeit hatte: Steuerausnahmen beeinträchtigten die Wettbewerbsneutralität der
Mehrwertsteuer, was zu Wettbewerbsverzerrungen führen könne. Gegen den Willen der
Regierung wurde das Postulat vom Plenum aber mit 114 zu 61 Stimmen und 7
Enthaltungen gutgeheissen. 66

POSTULAT
DATE: 13.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Da der Nationalrat nicht auf die parlamentarische Initiative Joder (svp, BE; Pa.Iv. 11.418)
«Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege» eingetreten war, wollte sich
der Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) über den Weg
des Volkes Gehör verschaffen und lancierte im Januar 2017 eine Initiative mit dem Titel
«Für eine starke Pflege» (Pflegeinitiative). Damit tat er es der Hausärzteschaft gleich,
die 2009 die Hausarzt-Initiative lanciert hatte. Das Initiativkomitee war breit
abgestützt: Unter den 27 Urheberinnen und Urhebern befanden sich neben Ärztinnen
und Ärzten sowie Personen aus dem Pflegebereich zahlreiche (ehemalige)
Nationalrätinnen und Nationalräte von allen grösseren Parteien – mit Ausnahme der
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FDP. 
Gefordert werden in dem offen gehaltenen Initiativtext neben der Förderung der Pflege
durch Bund und Kantone auch die Sicherstellung einer genügenden Zahl an
diplomierten Pflegefachpersonen. Gemäss den Medien erklärte die Präsidentin des SBK,
Helena Zaugg, dass man zudem eine Aufwertung des Pflegeberufes erreichen wolle, dies
unter anderem mit familienfreundlicheren Arbeitsmodellen, einem besseren Lohn
während der Ausbildung und mehr Kompetenzen. Es gelte, die pflegerische
Grundversorgung zu sichern. Dem Tagesanzeiger zufolge bedürfe es zurzeit in der
Schweiz jährlich 4'700 neu diplomierter Pflegefachpersonen, in Zukunft gar 6'000. An
einer höheren Fachschule oder Fachhochschule hätten in den vergangenen fünf Jahren
durchschnittlich aber nie mehr als 2'500 Personen abgeschlossen. Daher würden 40
Prozent der neu angestellten Pflegefachpersonen aus dem Ausland rekrutiert. Weiter
würden viele Pflegefachkräfte ihrem Beruf den Rücken kehren. Vor dem Hintergrund
der demografischen Entwicklungen dürfte sich das Problem durch eine zu niedrige
Anzahl Pflegefachkräfte zusätzlich verschärfen. 
An der Initiative kritisiert wurde die Abrechnung pflegerischer Leistungen durch die
Pflegepersonen. Insbesondere die Krankenkassen befürchteten, dass dies eine
Ausweitung verbunden mit Mehrkosten und höheren Prämien zur Folge haben könnte.
Ebenfalls auf Widerstand stiess die Initiative bei den Verbänden der Spitäler, Spitex und
Altersheime. Obwohl sie die Ziele der SBK teilten, hielten sie die Initiative nicht für
zweckmässig, da sie der Privilegierung einzelner Berufe in der Verfassung kritisch
gegenüberstünden und befürchteten, dass die Kantone Einfluss an den Bund verlieren
könnten. Die Initiative sei zu vage formuliert, was bei ihrer Auslegung Probleme
verursachen könne, und zudem gäbe es Unklarheiten bezüglich finanzieller
Konsequenzen. Daher forderten die drei Verbände einen Gegenvorschlag. 
Nach einer Sammelzeit von rund acht Monaten wurde die Initiative am 7. November
2017 bei der Bundeskanzlei eingereicht. Am 29. November 2017 gab die BK bekannt,
dass die Initiative mit 114'078 gültigen Unterschriften zu Stande gekommen sei. 67

Ein Jahr nachdem die Pflegeinitiative eingereicht worden war, empfahl der Bundesrat
diese zur Ablehnung. Dabei verzichtete er auf einen Gegenentwurf. Die Pflege werde als
«integraler Bestandteil» der medizinischen Grundversorgung bereits ausreichend
durch den 2014 eingeführten Artikel 117a BV gestärkt. Vor dem Hintergrund der
zahlreich existierenden Massnahmen von Bund und Kantonen würde es bei einer
Annahme der Initiative nicht unbedingt «zu einer weitergehenden Umsetzung» der
Forderungen des Initiativkomitees kommen. Zudem lehne man die Bevorzugung
einzelner Berufsgruppen ab. Wie bereits kritische Stimmen bei Lancierung der Initiative
zu bedenken gegeben hatten, äusserte sich auch der Bundesrat negativ gegenüber der
Forderung der direkten Abrechnung von Pflegeleistungen zu Lasten der OKP, da er
befürchtete, dass dies Mehrkosten mit sich bringen würde. 
Nicht einverstanden mit dieser Aussage zeigten sich Barbara Gysi (sp, SG), Mitglied des
Initiativkomitees, und SBK-Geschäftsführerin Yvonne Ribi gegenüber der Aargauer
Zeitung: Die direkte Abrechnung erlaube ein effizienteres Vorgehen ohne unnötige
«Zusatzschlaufe» bei einem Arzt oder eine Ärztin, dessen oder deren Arbeit zusätzlich
ja auch koste. Ebenfalls auf Unverständnis stiess der Entscheid des Bundesrates beim
Ostschweizer Pflegepersonal, das am Tag der Bekanntgabe am St.Galler Hauptbahnhof
in Nachthemden gekleidet auf sein Anliegen aufmerksam machte. Kompromissbereiter
als der Bundesrat zeigte sich Nationalrätin Ruth Humbel (cvp, AG) gemäss der Basler
Zeitung. Zwar sei sie aufgrund der Besserstellung einer Berufsgruppe in der Verfassung
gegen die Volksinitiative, jedoch seien gewisse Anliegen der Initianten und Initiantinnen
durchaus berechtigt. Daher erachte sie die parlamentarische Initiative Joder (svp, BE;
Pa.Iv. 11.418), auf welche der Nationalrat allerdings nicht eingetreten war, als idealen
indirekten Gegenvorschlag. 68

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 07.11.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Ende Januar befasste sich die SGK-NR mit der Volksinitiative «Für eine starke Pflege».
Nach Anhörungen des Initiativkomitees und einer ersten Aussprache kam sie
grossmehrheitlich zum Schluss, dass in diesem Bereich Handlungsbedarf bestehe, ihr
eine Regelung auf Verfassungsstufe aber zu weit gehe. Daher ergriff sie mit 16 zu 5
Stimmen (bei 1 Enthaltung) eine Kommissionsinitiative, um einen indirekten
Gegenentwurf zu lancieren und somit das Anliegen auf Gesetzesstufe regeln zu können.
Wichtig sei der Kommission vor allem die eigenverantwortliche Erbringung von
Pflegeleistungen und die angemessene Abgeltung ebendieser, wie ihrer
Medienmitteilung zu entnehmen ist. Mitte Februar beschäftigte sich die SGK-NR mit
der Ausgestaltung des von ihr gewünschten indirekten Gegenentwurfs, wobei sie in
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erster Linie bei der Anerkennung der Kompetenzen wie auch bei der Aus- und
Weiterbildung von Pflegefachpersonen ansetzen will. 69

Die SGK-SR stimmte ihrer Schwesterkommission im März 2019 bezüglich der
Ausarbeitung eines indirekten Gegenentwurfs zur Pflegeinitiative mit 10 zu 2 Stimmen
zu. Sie forderte jedoch, dass dadurch keine Mehrkosten entstünden und die Rolle der
Kantone berücksichtigt werde. 

Im April 2019 gab die SGK-NR die Eckwerte dieses indirekten Gegenvorschlages
bekannt. Zum einen soll der Bund die Anzahl Ausbildungsplätze festlegen dürfen, die
die Spitäler, Spitex-Organisationen und Altersheime Pflegefachleuten von
Fachhochschulen und höheren Fachschulen bereitstellen müssen. Zum anderen
müssen Bund und Kantone aber auch einen Teil der ungedeckten Kosten tragen. So
sollen zum Beispiel die Löhne angehender Pflegefachpersonen erhöht werden. Weiter
sollen Pflegefachleute mehr Kompetenzen erhalten und Grundpflegeleistungen ohne
Anweisung eines Arztes oder einer Ärztin durchführen dürfen, wobei die Kantone bei
überdurchschnittlichem Anstieg der Pflegekosten die Zulassung von Spitex-
Organisationen und Pflegefachpersonen unterbrechen dürfen sollen. Die
Versicherungen sollen weiterhin nicht auswählen können, mit wem sie
zusammenarbeiten. 
Anfang Mai 2019 beendete die SGK-NR ihre Beratungen und nahm den Vorentwurf «Für
eine Stärkung der Pflege – für mehr Patientensicherheit und mehr Pflegequalität» mit 17
zu 8 Stimmen an. Gemäss vertieften Kostenschätzungen der Verwaltung soll die
Ausbildungsoffensive des Bundes über acht Jahre hinweg CHF 502 Mio. kosten.
Verschiedene Minderheitsanträge würden die Gesamtkosten auf CHF 301 Mio.
respektive CHF 401 Mio. senken, je nachdem ob überhaupt individuelle
Ausbildungsbeiträge vorgesehen beziehungsweise auf angehende Pflegefachleute mit
Familienpflichten beschränkt sein sollen. Zudem wurde der Vorentwurf mit einem
Passus ergänzt, der es dem Bund ermöglichen soll, eine Abstufung seiner Beiträge an
die Kantone in Abhängigkeit der Zweckmässigkeit der ausgestalteten Massnahmen
vorzunehmen. 
Am 20. Mai 2019 eröffnete die Kommission die Vernehmlassung zu ihrem Entwurf. 70

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 12.03.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Zu dem am 20. Mai 2019 in Vernehmlassung gegebenen Vorentwurf der SGK-NR zum
indirekten Gegenvorschlag der Pflegeinitiative gingen bis zum 14. August 2019
insgesamt 152 Stellungnahmen ein. Während die Vorlage von weiten Kreisen
grundsätzlich befürwortet wurde, nahmen drei Kantone (SZ, ZG und ZH), die SVP,
Economiesuisse, Santésuisse und die Helsana eine ablehnende Haltung ein, die sie
unter anderem mit dem Föderalismus oder im Falle von Santésuisse mit einem
fehlenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf begründeten. 
Bezüglich der einzelnen Massnahmen, die von der Kommission vorgeschlagen worden
waren, zeigte sich, dass insbesondere die Beiträge der Kantone zu den
Ausbildungsleistungen der Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen im
Allgemeinen sehr gut aufgenommen wurden – dies unter anderem von der GDK, 18
Kantonen, von allen Parteien (ausser der SVP), dem SGV, dem Centre Patronal, aber
auch von den Gewerkschaftsdachverbänden, den Leistungserbringenden,
Berufsverbänden und Bildungseinrichtungen sowie von Curafutura und drei der
Santésuisse angehörigen Versicherern. 
Nicht unterstützt wurden von der GDK und 14 Kantonen indes Beiträge für
Auszubildende in der Krankenpflege an einer HF oder FH. Dabei stellte für sie vor allem
die Verpflichtung der Kantone ein Problem dar; einer Kann-Formulierung würden sie
jedoch zustimmen. Mit Ausnahme der FDP.Liberalen und der SVP befürworteten neben
allen Parteien auch die Gewerkschaften, alle Leistungserbringende, Berufsverbände
und Bildungsinstitutionen die Ausbildungsbeiträge. Gespalten zeigten sich die
Versicherer. 
Ebenfalls umstritten war die Begrenzung der Gültigkeitsdauer des Gesetzes auf acht
Jahre. Während die GDK, 17 Kantone wie auch vier Parteien, die Gewerkschaften, der
SGV und eine Mehrheit der Leistungserbringenden sich dagegen aussprachen, weil sie
eine zeitliche Limitierung nicht für wirksam hielten, resp. der Ansicht waren, dass das
Problem des Fachkräftemangels innerhalb dieses Zeitrahmens nicht gelöst werden
könne, unterstützten diejenigen Versicherer, die dem Gegenvorschlag positiv
gegenüberstanden, eine solche Begrenzung. 
Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sprach sich für
eine gesetzliche Verankerung von bestimmten Leistungen, welche die
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Pflegefachpersonen selbstständig durchführen dürfen, aus. Es wurden allerdings einige
Änderungsvorschläge angebracht. So war es der GDK und 17 Kantonen wichtig, dass
Pflegefachkräfte nicht nur in der Lage seien, die pflegerische Grundversorgung in
eigener Verantwortung durchzuführen, sondern diese für limitierte Zeiträume selbst
auch delegieren zu können. Curafutura, Swica und Visana befürworteten die
Einräumung der neuen Kompetenzen, forderten aber eine Vereinbarung der
Modalitäten zwischen den Versicherern und den Pflegeverbänden. Die FDP.Die
Liberalen, die GLP und der SGV wollten, dass ein Zulassungsvertrag mit einem oder
mehreren Versicherern abgeschlossen werden müsse. Gutgeheissen wurde die
Kompetenzerweiterung im Bereich der Grundpflege von der FMH, für den Bereich der
psychiatrischen Grundpflege hingegen sprach sie sich dagegen aus. 
Für die beiden Dachverbände der Versicherer, Curafutura und Santésuisse, hatten
Leistungsaufträge, die verbindliche Regelungen über die zu erbringenden
Ausbildungsleistungen enthalten, im KVG keinen Platz. Bei den Kantonen war die
Mehrzahl der Auffassung, dass sie selbst über diese Regelung verfügen können sollten.
Leistungserbringende und Berufsverbände wünschten sich eine Verknüpfung solcher
Leistungsaufträge mit den von den Kantonen erteilten Betriebsbewilligungen.
Was die Einführung der Vertragsfreiheit von Pflegefachleuten betrifft, so stiess diese
bei den meisten Kantonen, den Gewerkschaften, Leistungserbringenden,
Berufsverbänden wie auch bei Curafutura und der Visana nicht auf offene Ohren. Wenn
es hingegen nach Santésuisse ginge, müssten, falls die Kompetenzen der
Pflegefachfrauen und -männern erweitert würden, der Vertragszwang gelockert oder
eine Einzelvereinbarung zwischen den Versicherern und den Pflegevertretern getroffen
werden. 
Die Pflicht, einen Gesamtarbeitsvertrag abzuschliessen, fand abgesehen von den
Gewerkschaften, linksgrünen Parteien und Bildungsinstitutionen keine Unterstützung. 71

Nachdem die SGK-NR die Ergebnisse der Vernehmlassung zum indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative zur Kenntnis genommen hatte, unterbreitete sie
Mitte Oktober 2019 ihrem Rat den entsprechenden Gesetzesentwurf. Dabei stellte sie
folgende Massnahmen vor, wie dem Fachkräftemangel und der fehlenden Attraktivität
des Pflegeberufs begegnet werden könne: Zum einen sollen dem Pflegepersonal mehr
Kompetenzen zugestanden werden. So sollen Pflegefachfrauen und -männer nach
Vereinbarung mit den Versicherern gewisse Leistungen, die vom Bundesrat definiert
werden, selbständig ohne ärztliche Anordnung durchführen dürfen. Zum anderen sollen
Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen verpflichtet werden, Pflegefachleute
auszubilden. Dabei müssten die Kantone für mindestens einen Teil der ungedeckten
Kosten, die im Rahmen der praktischen Ausbildungsleistungen anfallen, aufkommen,
wobei sie vom Bund während acht Jahren unterstützt würden. Weiter sah die SGK-NR
eine Verpflichtung der Kantone vor, Personen die eine Pflegeausbildung an einer
Höheren Fachschule oder Fachhochschule absolvierten, während ihrer Ausbildung mit
finanziellen Beiträgen unter die Arme zu greifen. Auch hier solle der Bund den
Kantonen während acht Jahren mit finanziellen Mitteln zur Seite stehen. Um das
Potential von Leuten auszuschöpfen, die nach altem Recht ein Pflegediplom erworben
hatten, und diesen den Zugang zu heutigen Aus- und Weiterbildungen zu eröffnen,
beabsichtigte die Kommission zudem, ein Anschlussangebot für diese Personengruppe
zu schaffen. Der Verpflichtungskredit, mit dem die SGK-NR die Ausbildungsoffensive
während den acht Jahren zu finanzieren plante, soll einen Umfang von maximal CHF
469 Mio. aufweisen. Eine Minderheit de Courten (svp, BL) wollte nicht auf die Vorlage
eintreten, da sie der Ansicht war, dass dadurch in einem Bereich hohe Kosten zu Lasten
des Bundes verursacht würden, der in die Zuständigkeit der Kantone und der Branche
falle. Ferner bestünde die Gefahr einer Mengenausweitung, wenn das
Pflegefachpersonal gewisse Leistungen ohne ärztliche Anordnung durchführen
könnte. 72
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Ende November 2019 nahm der Bundesrat Stellung zum Bericht der SGK-NR bezüglich
des indirekten Gegenvorschlages zur Pflegeinitiative. Er erklärte, er sei prinzipiell
damit einverstanden, die Pflegeausbildung zu stärken. So sollten Lehrbetriebe zur
verstärkten Ausbildung von Pflegefachpersonen verpflichtet und dabei vom Bund und
den Kantonen unterstützt werden. Die Regierung stimmte der SGK-NR zu, dass
Pflegende in Ausbildung an einer Höheren Fachschule oder einer Fachhochschule
mittels Ausbildungsbeiträgen durch die Kantone finanziell unterstützt werden könnten,
wollte aber von einer diesbezüglichen Verpflichtung absehen und stattdessen auf
Freiwilligkeit seitens der Kantone setzen. Würden sich diese zu Ausbildungsbeiträgen
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entschliessen, wäre der Bund jedoch bereit, sich an den Kosten zu beteiligen. Dadurch
erhoffte sich der Bundesrat unter anderem, mehr Menschen für die Ausbildung in der
Diplompflege motivieren zu können. Betreffend der Anschubfinanzierung sprach sich
der Bundesrat für CHF 369 Mio. aus, was CHF 100 Mio. weniger entspricht als der
Gegenvorschlag einplante. Darüber hinaus sollen weitere Massnahmen ergriffen
werden, um die Zahl der Ausbildungsabschlüsse an Höheren Fachschulen und
Fachhochschulen im Bereich der Pflege von 2'700 auf 4'300 pro Jahr zu steigern. Eine
ablehnende Haltung nahm die Regierung gegenüber der Forderung ein, dass
Pflegefachpersonen ihre Leistungen direkt mit den Krankenkassen abrechnen können
sollen. Dies hätte unerwünschte Mehrkosten für die OKP zur Folge, was dem Ziel des
Bundesrates, die Gesundheitskosten zu drosseln, zuwiderlaufe. Das EDI habe ferner
eine Änderung der KLV verabschiedet, um die Selbständigkeit der Pflegefachfrauen und
-männer zu stärken. Mit dieser Anpassung erfahre die Pflege eine Aufwertung und
gleichzeitig werde eine Anforderung der Initiative erfüllt, denn künftig könnte somit für
gewisse Leistungen der Pflegebedarf selbständig durch Pflegefachkräfte ermittelt und
durchgeführt werden, ohne dass auf eine ärztliche Beurteilung zurückgegriffen werden
müsste. 73

Im Dezember 2019 nahm sich der Nationalrat der Pflegeinitiative und dem von der
SGK-NR ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag an. Das Begehren des
Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und -männer hatte laut Initiativtext «eine
ausreichende, allen zugängliche Pflege von hoher Qualität», die Sicherstellung von
genügend diplomierten Pflegefachpersonen und einem ihrer Ausbildung und ihren
Kompetenzen entsprechenden Einsatz zum Ziel.
Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier waren sich darüber einig, dass die aktuelle
Situation problematisch sei und durch das steigende Alter der Bevölkerung der
Pflegebedarf erhöht werde. So rechne man zwischen 2017 und 2035 unter anderem mit
einem Anstieg von rund 200'000 auf 360'000 über 80-Jährigen, die allenfalls
pflegebedürftig würden, erklärte Ruth Humbel (cvp, AG). Gemäss Philippe Nantermod
(fdp, VS) würden gegenwärtig lediglich 43 Prozent des erforderlichen Personals
ausgebildet und 2030 würden hierzulande 65'000 Pflegende fehlen. Um den Mangel zu
beheben, würden Pflegefachpersonen aus dem Ausland rekrutiert, was nicht nur
ethisch fragwürdig sei – da die Ausbildung von einem Staat bezahlt werde, der nicht von
dieser Investition profitiere –, sondern auch kostspielig werden könnte, erwäge doch
die WHO, eine Steuer zur Entschädigung der Ausbildungsländer einzuführen, so Greta
Gysin (gp, TI). Darüber dass Handlungsbedarf bestehe, herrschte Konsens. Der Rat war
sich jedoch uneinig, ob die Pflegeinitiative das richtige Mittel sei, um der Problematik
zu begegnen. 
Von den Unterstützerinnen und Unterstürzer der Initiative hervorgehoben wurde, dass
der Beruf nicht die Anerkennung erhalte, die er verdiene. Zudem komme ihm laut
Barbara Gysi (sp, SG) im Krankenkassengesetz nach wie vor der «Status eines
Hilfsberufs» zu. Christian Lohr (cvp, TG), Dozent an verschiedenen Fachhochschulen
für Pflegeberufe, unterstrich die Wichtigkeit der Pflegequalität, der
Ausbildungsförderung und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Es müsse auch
etwas gegen die 46 Prozent Berufsaussteigerinnen und -aussteiger unternommen
werden, zu denen sie selber auch gehöre, erklärte Manuela Weichelt-Picard (al, ZG). Die
Sicherheit und das Leben der Bevölkerung stehe auf dem Spiel, so Franziska Ryser (gp,
SG). Betont wurde von den Gegnerinnen und Gegnern der Initiative hingegen, dass das
Regeln einzelner Berufsgruppen in der Verfassung nicht angezeigt sei und die
Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen in Frage gestellt würde. Zudem sei die
medizinische Grundversorgung bereits in Artikel 117a BV erwähnt, was in den Augen von
Verena Herzog (svp, TG) genügte, um die Pflege zu stärken.
Der von der SGK-NR ausgearbeitete Gegenentwurf kam im Nationalrat besser an als die
Volksinitiative. Jedoch gab es auch bezüglich Gegenvorschlag einige
Abänderungswünsche bzw. Uneinigkeiten. Um dem Beruf Attraktivität zu verleihen,
beabsichtigte eine Mehrheit der SGK-NR, den Pflegefachpersonen die selbständige
Erbringung und Abrechnung einiger vom Bundesrat festgelegter Leistungen zu Lasten
der OKP, die ohne ärztliche Anweisung erfolgen könne, einzuräumen. So könnten pro
Jahr CHF 13 Mio. eingespart werden, erläuterte Benjamin Roduit (cvp, VS). Gegen diese
Forderung sprachen sich neben dem Bundesrat auch die SVP und die FDP aus. Es
bestehe die Gefahr, dass dadurch ein Präjudiz geschaffen würde und durch die
grössere Zahl an Leistungserbringenden die Kosten für das Gesundheitssystem nicht
abnähmen, sondern stiegen, was höhere Prämien zur Folge hätte. Eine Mehrheit der
grossen Kammer liess sich allerdings nicht von diesen Worten überzeugen. Auf
Anregung von Pierre-Yves Maillard (sp, VD) lehnte der Nationalrat ausserdem den
Mehrheitsantrag der SGK-NR ab, dass entsprechende Leistungen Gegenstand von
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Vereinbarungen mit Versicherern sein müssten.
Weiter wurde bezüglich Ausbildungsförderung beschlossen, dass die Kantone den
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Spitex-Organisationen eine bestimmte Anzahl
Ausbildungsplätze, die diese zur Verfügung stellen müssen, vorgeben sollen. Ebenfalls
gutgeheissen wurde die Forderung, dass die Kantone dazu verpflichtet werden sollen,
den angehenden Pflegefachpersonen an einer Höheren Fachschule oder
Fachhochschule mit Ausbildungsbeiträgen zur Seite zu stehen. Der Bund soll die
Kantone während acht Jahren für die beiden ebengenannten Punkte mit CHF 469 Mio.
unterstützen. Betreffend Ausbildungsbeiträge hätten die SVP und die FDP gerne
Einschränkungen auf hilfs- und unterhaltsbedürftige Personen vorgenommen. Regine
Sauter (fdp, ZH) betonte, es gebe neben den Pflegestudiengängen HF oder FH auch
andere Berufsbereiche, wo eine Weiterbildung anzustreben sei, dort werde allerdings
auf die Eigenverantwortung der Studierenden gezählt. Damit konnte sie die Mehrheit
ihrer Ratskolleginnen und -kollegen jedoch nicht überzeugen, gegen die Beiträge zu
stimmen.  
In der Gesamtabstimmung wurde der indirekte Gegenvorschlag mit 124 zu 68 Stimmen
(bei 4 Enthaltungen) angenommen. Abgesehen von der SVP und einer Mehrheit der FDP
stimmten alle Parteien dem Gegenentwurf zu. Die Pflegeinitiative konnte die Mehrheit
des Nationalrates indes nicht überzeugen und so empfahl er dem Volk und den Ständen
das Begehren mit 107 zu 82 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) zur Ablehnung, wobei die SP,
die Grünen, aber auch vereinzelt Mitglieder der FDP.Liberalen-, der GLP- sowie der
Mitte-Faktionen für Annahme der Initiative plädierten. 74

Nach der Zustimmung zum indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative durch den
Nationalrat beantragte die SGK-SR, die Behandlungsfrist des Geschäfts bis im Mai 2021
zu verlängern. Der Ständerat kam diesem Ansinnen im Dezember 2019 nach. 75

INITIATIVE POPULAIRE
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Nachdem der Nationalrat im Dezember 2019 das Bundesgesetz über die Förderung der
Ausbildung im Bereich Pflege als indirekter Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative
gutgeheissen hatte, trat die SGK-SR im darauffolgenden Januar einstimmig auf die
Vorlage ein. Da sich ein Mangel an Pflegefachpersonen abzeichne, war die Kommission
der Ansicht, dass auf gesetzgeberischer Ebene rasch wirksame Schritte ergriffen
werden müssten. Dazu gehörten eine Ausbildungsoffensive, mit welcher der Nachwuchs
sichergestellt werden soll, und mehr Kompetenzen, um den Beruf attraktiver zu
machen. 76
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Im Februar 2020 begann die SGK-SR mit der Detailberatung zum indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Dabei sei ausführlich darüber diskutiert worden,
ob die Kantone die Studierenden in Pflegeausbildungen an höheren Fachschulen und
Fachhochschulen mit Ausbildungsbeiträgen zur Deckung ihres Lebensunterhaltes
finanziell unterstützen sollen, um dadurch den Zugang zu den entsprechenden
Ausbildungen zu fördern, so die Kommission in ihrer Medienmitteilung. Mit 7 zu 6
Stimmen habe sie sich jedoch dazu entschieden, dem Ständerat zu beantragen, auf
diese Beiträge zu verzichten, da es nicht gerechtfertigt sei, Auszubildenden im
Pflegebereich finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen, nicht aber anderen
Studierenden. Ausserdem sei die Bereitstellung solcher Gelder aus ordnungspolitischen
Gründen nicht zu begrüssen, weil damit die Kompetenzverteilung zwischen Bund und
Kantonen untergraben würde. Während sich eine Kommissionsminderheit grundsätzlich
für die Beibehaltung der Beiträge aussprach, es aber den Kantonen freistellen wollte,
ob sie dieses Instrument nutzen wollen, war eine zweite Minderheit in
Übereinstimmung mit dem Beschluss des Nationalrates der Meinung, dass die Kantone
zu den Zahlungen verpflichtet werden sollten. 77

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 12.02.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Im Mai 2020 führte die SGK-SR die Beratung zum indirekten Gegenvorschlag zur
Pflegeinitiative fort. Während der Covid-19-Pandemie sei die essentielle Rolle von
Pflegefachpersonen ersichtlich geworden, schrieb die Kommission in ihrer
Medienmitteilung. Daher habe sie sich noch einmal mit dem im Februar getroffenen
Entscheid zur finanziellen Unterstützung von Auszubildenden im Pflegebereich befasst.
Mit 6 zu 6 Stimmen und dem Stichentscheid des Präsidenten Paul Rechsteiner (sp, SG)
habe sie sich im Gegensatz zur vorhergehenden Kommissionssitzung für die
entsprechenden Beiträge ausgesprochen, wenn die Kantone die Pflegefachkräfte in

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
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Ausbildung mit Lebensunterhaltsbeiträgen unterstützten. Infolgedessen sollen für acht
Jahre rund CHF 400 Mio. – also gut CHF 100 Mio. mehr als noch im Februar vorgesehen
– für die Ausbildungsoffensive bereitgestellt werden. Wie der Nationalrat beabsichtigte
die SGK-SR zudem die Stärkung der Kompetenzen des Pflegefachpersonals. So sollen
Pflegefachpersonen in der Lage sein, gewisse Leistungen ohne die Anordnung eines
Arztes oder einer Ärztin zu erbringen, diese direkt mit der Krankenkasse abzurechnen
und «einfachere Pflegeleistungen an weniger gut qualifiziertes Personal [zu]
delegieren». Mit 7 zu 6 Stimmen entschied sich die Kommission jedoch dafür, dass dies
nur für Spitexorganisationen, Pflegeheime und Pflegefachpersonen gelten soll, die im
Vorfeld mir den Krankenkassen eine entsprechende Vereinbarung eingegangen sind.
Die Vorlage wurde schlussendlich mit 10 zu 0 Stimmen (bei 3 Enthaltungen)
verabschiedet. 78

In der Sommersession 2020 befasste sich der Ständerat mit dem indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Bevor das Stöckli ohne Gegenantrag auf die
Vorlage eintrat, bedankten sich zahlreiche Rednerinnen und Redner beim
Pflegepersonal und würdigten dieses für den geleisteten Einsatz während der Covid-19-
Pandemie. Doch Applaus alleine reiche nicht; diesbezüglich waren sich viele
Standesvertreterinnen und -vertreter einig. Es seien Massnahmen gefordert, um die
Attraktivität des Pflegeberufes zu steigern und somit dem Pflegemangel
entgegenzuwirken. Die Schweiz sei heute nicht in der Lage, auch nur die Hälfte der
benötigen Pflegefachpersonen auszubilden, so Maya Graf (gp, BL). Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI) fügte an, es müsse mittels Bezahlung, Wertschätzung und
zugestandenen Kompetenzen dafür gesorgt werden, dass die ausgebildeten Fachkräfte
ihrem Beruf nicht vorzeitig den Rücken zukehren würden. Erreichen wolle dies der
indirekte Gegenvorschlag einerseits mit einer Ausbildungsoffensive und andererseits
mit mehr Verantwortung für das Pflegepersonal. 
Für ersteres müssten die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden, wolle man nicht
vom Ausland abhängig werden, hob Pirmin Bischof (cvp, SO) hervor. Dazu gehörten die
finanzielle Unterstützung der Kantone durch den Bund, wenn sie Pflegefachkräften in
Ausbildung bezüglich Lebenshaltungskosten unter die Arme greifen. Dieser Entscheid
konnte mit 23 zu 22 Stimmen knapp gegenüber einer Minderheit Dittli (fdp, UR)
durchgesetzt werden, der die Finanzierung als Sache der Kantone betrachtete. Anders
als der Nationalrat und linke Ratsmitglieder rund um eine Minderheit Carobbio
Guscetti, welche die Kantone zu entsprechenden Beiträgen verpflichten wollten, setzte
die Mehrheit des Ständerates diesbezüglich jedoch mit 32 zu 13 Stimmen auf
Freiwilligkeit. Allgemein gutgeheissen wurde die Ausbildungsverpflichtung von
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Spitexorganisationen und die damit
zusammenhängende Pflicht der Kantone mindestens einen Teil der ungedeckten Kosten
der praktischen Ausbildungsleistungen, die bei den Leistungserbringern anfallen, zu
übernehmen. Dabei soll ihnen während acht Jahren die Unterstützung des Bundes
zukommen. Der Ständerat kalkulierte für die beiden Punkte der Ausbildungsoffensive
CHF 369 Mio. seitens des Bundes ein, also gut CHF 100 Mio. weniger als der
Nationalrat.
Bezüglich des zweiten Instruments zur Aufwertung der Pflege – die Ausweitung der
Kompetenzen –, stimmte das Stöckli mit 32 zu 10 Stimmen dafür, dass
Pflegefachpersonen gewisse vom Bundesrat festgelegte Leistungen selbständig ohne
ärztliche Anordnung durchführen und zu Lasten der Krankenkassen abrechnen sollen
dürfen, womit der Rat der Kommissionsmehrheit statt einer Minderheit Hegglin (cvp,
ZG) folgte. Im Unterschied zum Nationalrat beabsichtigte der Ständerat mit 28 zu 16
Stimmen allerdings, dass dazu im Vorfeld Vereinbarungen zwischen Pflegenden,
Spitexorganisationen und Pflegeheimen auf der einen Seite und den Versicherern auf
der anderen Seite getroffen werden müssten. Während diese Kompetenzerweiterung
einer Minderheit Carobbio Guscetti zu wenig weit ging und sie erklärte, dass damit die
Initianten und Initiantinnen kaum überzeugt werden könnten, ihr Volksbegehren
zurückzuziehen, zeigte sich neben gewissen Ratsmitgliedern auch Gesundheitsminister
Berset grundsätzlich nicht einverstanden mit der Möglichkeit zur direkten Abrechnung.
So befürchtete der Bundesrat Mehrkosten und warnte davor, die Liste der
Leistungserbringenden zu verlängern. 
In der Gesamtabstimmung stimmte der Ständerat dem indirekten Gegenvorschlag mit
36 zu 4 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) zu. 79
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Ende August 2020 machte sich die SGK-NR an die Differenzbereinigung zum indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Sie teilte dabei in den wesentlichen Punkten die
vom Nationalrat eingenommene Haltung. Mit 14 zu 11 Stimmen bekräftigte die
Kommission ihre Position zur Verpflichtung der Kantone, Auszubildende im
Pflegebereich finanziell zu unterstützen, indem sie mit einem gewissen Betrag dazu
beitragen, ihren Lebensunterhalt zu decken, wobei sich auch der Bund an den Kosten
beteiligen soll. Hinsichtlich der Kompetenzen des Pflegepersonals folgte die SGK-NR
mit 20 zu 5 Stimmen dem Ständerat und forderte, diese so zu erweitern, dass neben
der Erbringung von Pflegeleistungen auch die Delegation von einfachen Aufgaben an
weniger gut qualifiziertes Personal möglich sein soll. Im Unterschied zum Stöckli lehnte
die Kommission mit einer knappen Mehrheit von 13 zu 12 Stimmen die Forderung ab,
dass Pflegepersonen, Spitex-Organisationen und Pflegeheime selbständig erbrachte
Leistungen nur dann in Rechnung stellen dürfen, wenn sie zuvor eine Vereinbarung mit
den Krankenkassen getroffen haben. 80

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 28.08.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Obwohl sich National- und Ständerat einig waren, dass es einer Stärkung des
Pflegesektors bedürfe, gingen die Meinungen zur diesbezüglichen Umsetzung im
Rahmen des indirekten Gegenvorschlags zur Pflegeinitiative auseinander. In der
Herbstsession 2020 nahm sich der Nationalrat erneut dem Geschäft an. 
Mit 115 zu 76 Stimmen hielt er an seiner Position fest, dass die Kantone dazu verpflichtet
werden sollen, Pflegefachkräften in Ausbildung mit einem Beitrag an die
Lebenshaltungskosten finanziell unter die Arme zu greifen. Die Kantone sollen dabei
während acht Jahren vom Bund unterstützt werden. Für die Ausbildungsoffensive
kalkulierte die grosse Kammer CHF 469 Mio. seitens des Bundes ein.  Damit blieb die
Differenz zum Ständerat bestehen, der sich für die Freiwilligkeit seitens der Kantone
ausgesprochen hatte und dessen Ansichten auch von Bundesrat Berset vertreten
wurden. Durch das Prinzip der Freiwilligkeit könne eine übermässige Einmischung in die
Autonomie der Kantone vermieden werden und die Kosten um rund CHF 100 Mio. auf
CHF 369 Mio. gesenkt werden, so der Gesundheitsminister. Während Regine Sauter
(fdp, ZH) derselben Auffassung war, da durch die Covid-19-Pandemie die öffentlichen
Gelder bereits genug strapaziert würden, machte sich Barbara Gysi (sp, SG) für eine
Verpflichtung der Kantone stark. Eine Kann-Formulierung könne zur Folge haben, dass
sich nicht alle Kantone zur Unterstützung der angehenden Pflegefachleute
bereiterklärten. Es sei allerdings notwendig, dass sich alle an der Pflegeoffensive
beteiligen, denn um den Beruf attraktiver zu machen, müsse in die Ausbildung
investiert werden. Nur so könne man verhindern, dass bis 2030 65'000
Pflegefachmänner und -frauen fehlten. Manuela Weichelt-Picard (al, ZG) merkte zudem
an, dass gerade in den Grenzregionen viele Einrichtungen ohne die Grenzgängerinnen
und -gänger schliessen müssten, die etwa im Kanton Genf 38 Prozent des Personals
ausmachten.
Die zweite Differenz betraf die Kompetenzerweiterung bezüglich selbständiger
Abrechnung gewisser Leistungen durch die Pflegenden ohne ärztliche Anordnung,
wobei der Bundesrat diese Leistungen festlegen soll. Verena Herzog (svp, TG) erklärte
für die SVP, dass man aufgrund der grösseren Zahl an Leistungserbringenden mit
Mehrkosten rechnen müsse. Ähnlich sah dies die FDP.Liberale-Fraktion. Daher
unterstützten die beiden Parteien die Version des Ständerates, der die selbständige
Leistungsabrechnung an eine im Vorfeld mit den Krankenkassen abgeschlossene
Vereinbarung binden wollte. Mitglieder der Ratslinken erachteten die Angst vor
Mehrkosten hingegen als unbegründet und hoben hervor, dass durch die
Kompetenzerweiterung vielmehr Kosten gespart werden könnten, da die Ärzteschaft,
die nicht mehr für jede Leistung eine Anordnung verfassen müsste, entlastet würde.
Diese Worte schienen den Nationalrat mehr zu überzeugen und so sprach er sich mit
114 zu 79 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gegen eine Vereinbarungspflicht mit den
Versicherern aus.
Bezüglich der Ausweitung der Kompetenzen im Bereich der Delegation von Aufgaben an
weniger qualifiziertes Personal durch Pflegefachpersonen folgte die grosse Kammer auf
Anraten ihrer Kommission jedoch der kleinen, womit zumindest eine Differenz beseitigt
werden konnte. 81
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Im Oktober 2020 befasste sich die SGK-SR mit den Differenzen bezüglich des
indirekten Gegenvorschlags zur Pflegeinitiative. Dabei wollte sie für die beiden
verbleibenden Differenzen an der Version des Ständerates festhalten. Zum einen war
sie der Ansicht, dass die Kantone vom Bund finanzielle Unterstützung erhalten sollten,
falls sie Pflegefachpersonen in Ausbildung mit einem gewissen Betrag zur Deckung ihrer
Lebenshaltungskosten unter die Arme greifen. Anders als der Nationalrat stimmte die
Kommission jedoch mit 8 zu 5 Stimmen dafür, dass es den Kantonen selber überlassen
sein sollte, ob sie den angehenden Pflegefachfrauen und -männern solche Beiträge
überhaupt zur Verfügung stellen wollen. Zum anderen sprach sich die SGK-SR mit 7 zu 6
Stimmen dafür aus, dass die Abrechnung gewisser Pflegeleistungen ohne ärztliche
Anordnung lediglich durch Pflegefachpersonen, Spitexorganisationen und Pflegeheime
erfolgen dürfe, die im Vorfeld mit den Krankenversicherungen eine entsprechende
Vereinbarung getroffen haben. Im Hinblick auf die Behandlung des Geschäfts im
Ständerat gibt es für beide Differenzen je einen Minderheitsantrag, der jeweils den im
Nationalrat getroffenen Beschlüssen entspricht. 82

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 20.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Wintersession 2020 beschäftigte sich der Ständerat erneut mit dem indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Dabei hielt er an den beiden bestehenden
Differenzen fest. Zum einen stimmte die kleine Kammer mit 29 zu 14 Stimmen dafür,
dass die Kantone angehende Pflegefachpersonen mit Ausbildungsbeiträgen ausstatten
können und dabei vom Bund während acht Jahren unterstützt werden, allerdings –
anders als vom Nationalrat gefordert – nicht dazu verpflichtet werden sollen. Während
Gesundheitsminister Berset die Kann-Formulierung befürwortete und argumentierte,
auf diese Weise würden CHF 100 Mio. eingespart, fanden die Worte von
Minderheitssprecherin und Mitglied des Initiativkomitees, Marina Carobbio Guscetti
(sp, TI), welche von 65'000 fehlenden Pflegefachkräften im Jahr 2030 und der
Abhängigkeit vom Ausland sprach, bei ihren Ratskolleginnen und -kollegen nicht
genügend Gehör. Zum anderen beharrte das Stöckli mit 23 zu 18 Stimmen darauf, dass
bezüglich der selbständigen Abrechnung von Leistungen durch die Pflegefachpersonen
mit der OKP die Leistungserbringenden im Vorfeld eine Vereinbarung mit den
Versicherern abschliessen müssten. Auch hier hielt Carobbio vergeblich entgegen, dass
es sich dabei «faktisch [um] eine Aufhebung des Vertragszwangs durch die Hintertür»
handle, wodurch ein Rückzug der Initiative unwahrscheinlich werde. 83

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 30.11.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2021 der Mehrheit seiner vorberatenden
SGK-NR, die – wie bereits zuvor der Ständerat und die SGK-SR – nicht bereit war, vom
eigenen Standpunkt bezüglich der beiden verbleibenden Differenzen zum indirekten
Gegenvorschlag der Pflegeinitiative abzurücken. Sinnbildlich dafür stand Manuela
Weichelt-Picards (al, ZG) Aussage, wonach «[i]m Yoga [...] gerne gesagt [wird], dass man
ein Mantra mindestens 108-mal wiederholen soll. Zum Glück haben wir das
Parlamentsgesetz, das uns ein 108-maliges Pingpong nicht erlaubt».
Die erste noch bestehende Differenz hatte die Ausbildungsbeiträge durch die Kanton
zum Inhalt. Verena Herzog (svp, TG) appellierte für eine zum Grossenteil aus SVP-
Mitgliedern bestehende Minderheit, die Lebensunterhaltsbeiträge an angehende
Pflegefachpersonen für die Kantone nicht verpflichtend, sondern – wie vom Ständerat
vorgesehen – freiwillig zu gestalten. Dadurch würde der jeweiligen Situation der
Kantone Rechnung getragen. Denn diese wären am besten dazu in der Lage, den
eigenen Handlungsbedarf einzuschätzen. Barbara Gysi (sp, SG) hielt dem allerdings
entgegen, dass ein drastischer Mangel an Pflegefachpersonen bestehe und viele
interessierte Personen gerade durch diese Freiwilligkeit und den tiefen
Ausbildungslohn von einer entsprechenden Ausbildung abgebracht würden. Es sei
daher wichtig, an der Beitragspflicht festzuhalten. Mit 115 zu 72 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) stimmte die grosse Kammer für den Antrag der Kommissionsmehrheit,
die ebendiese Pflicht vorsah.
Der zweite Punkt, in dem die Volksvertreterinnen und -vertreter mit den
Standesvertreterinnen und -vertrern uneinig waren, betraf die selbständige
Abrechnung durch Pflegefachpersonen, Spitex-Organisationen und Pflegeheime mit der
OKP. Anders als das Stöckli wollte der Nationalrat mit 109 zu 84 Stimmen (bei 1
Enthaltung) von einer im Vorfeld getroffene Vereinbarung mit den Versicherern
bezüglich der entsprechenden Leistungen absehen. Die gleiche
Kommissionsminderheit wie bei der ersten Differenz argumentierte vergeblich mit
Mengenausweitungen, die ohne entsprechende Vereinbarung aufträten – ein Einwand,
den Kommissionssprecherin Ruth Humbel (mitte, AG) nicht gelten liess, da mit der
direkten Abrechnung auch eine Reduktion der Arztbesuche einhergehe und somit
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Arztkosten verringert werden könnten. 84

Fünf Tage nach der Nationalratsdebatte war es im März 2021 bereits wieder am
Ständerat, die beiden noch offenen Differenzen bezüglich des Gegenvorschlags zur
Pflegeinitiative zu debattieren. Erich Ettlin (mitte, OW) verkündete, es hätten im
Nachgang der Behandlungen in der Wintersession 2020 vielversprechende Gespräche
zwischen Vertreterinnen und Vertretern der beiden Kammern, des Initiativkomitees
und der Arbeitgeberorganisationen stattgefunden, mit dem Ziel, eine
Kompromisslösung zu finden. Vor dem Hintergrund dieser Gespräche schlug Ettlin im
Namen der SGK-SR vor, bezüglich der Differenz zu den Ausbildungsbeiträgen dem
Vorschlag des Nationalrates zuzustimmen und somit die Kantone zur Finanzierung
entsprechender Beiträge in die Pflicht zu nehmen. Für die zweite Differenz, bei welcher
es um die selbständige Erbringung von Pflegeleistungen und um die Abrechnung über
die OKP ging, sah die Kommission eine Kompromisslösung vor. Sie hielt zwar daran fest,
dass Vereinbarungen zwischen Leistungserbringenden und Versicherungen getroffen
werden sollten, um eine Mengenausweitung zu verhindern. Anders als ursprünglich
vorgesehen sollten die entsprechenden Verträge allerdings nicht zwischen einzelnen
Leistungserbringenden und der OKP abgeschlossen werden, sondern landesweit
zwischen ihren Verbänden. Ettlin erachtete die Vorlage in dieser Form als «einen
griffigen und auch für die Initiantinnen vorteilhaften Gegenvorschlag». Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI) sicherte als Mitglied des Initiativkomitees dem vorliegenden
Kompromiss ihre Unterstützung zu. Stillschweigend folgte der Ständerat in beiden
Punkten seiner Kommission. Da immer noch eine Differenz vorhanden war, gelangte das
Geschäft in die Einigungskonferenz. 85

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 08.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Die Einigungskonferenz zum indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative empfahl
dem Parlament mit 23 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) bei der noch offenen
Differenz zur selbständigen Erbringung und Abrechnung von Pflegeleistungen dem vom
Ständerat ausgearbeiteten Kompromiss zu folgen. Dies taten die beiden Kammern in
der Frühjahrssession 2021 denn auch mit 175 zu 2 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
respektive ohne Gegenstimme mit 42 Stimmen (ohne Enthaltungen). In der
Schlussabstimmung stimmte die grosse Kammer dem Geschäft mit 194 zu 1 Stimme zu,
die kleine Kammer mit 43 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Der einzige Parlamentarier,
der sich gegen den Gegenvorschlag aussprach, war Nationalrat Philippe Nantermod
(fdp, VS). 86

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

In Erfüllung eines Postulats der SGK-NR zur rechtlichen Gleichstellung der öffentlichen
und privaten Spitex publizierte der Bundesrat im Mai 2021 einen Bericht. Während
Erstere einen gemeinnützigen Zweck verfolgten, seien Letztere gewinnorientiert,
erklärte er darin. Der Bericht befasste sich in der Folge mit potenziellen
Ungleichbehandlungen zwischen den beiden Spitextypen bezüglich OKP, Subventionen
nach dem AHVG, Mehrwertsteuer und direkten Steuern sowie bezüglich
Anstellungsbedingungen und eventuellen Verpflichtungen zu Aus- und Weiterbildung
bei den Gesundheitsberufen: Hinsichtlich der Zulassung von Leistungserbringenden
und Qualitätsanforderungen im Rahmen der OKP lassen sich die Anforderungen
zwischen den beiden Organisationsarten nicht unterscheiden. Keine
Ungleichbehandlung liegt auch in den Bereichen Anstellungsbedingungen und mögliche
Aus- und Weiterbildungsverpflichtungen vor. Über eine Subventionsberechtigung in
puncto Finanzhilfevergabe an Altersorganisationen verfügen hingegen nur
gemeinnützige Organisationen. Aufgrund der kantonalen Restfinanzierung existiere im
Zusammenhang mit der Finanzierung von Pflegeleistungen bei Krankheit
möglicherweise eine Ungleichheit, welche jedoch erkannt wurde und zu deren Lösung
Gespräche in Gang gesetzt wurden. Bedingt durch die unterschiedlichen Zwecke
zwischen der öffentlichen und der privaten Spitex bestehe zudem eine
Ungleichbehandlung bei der Mehrwertsteuer und bei den direkten Steuern, die
allerdings beabsichtigt sei. 

Im Bericht zu den Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahre 2021
beantragte die Landesregierung die Abschreibung des Postulats, da sie dieses durch
den Bericht als erfüllt betrachtete. Der Nationalrat kam dieser Aufforderung im Sommer
2022 nach. 87
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Nachdem das Parlament den indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative in der
Frühjahrssession verabschiedet hatte, musste der Ständerat in der Sommersession
2021 noch über die Volksinitiative selbst befinden – der Nationalrat hatte seine
ablehnende Empfehlung bereits in der Wintersession 2019 gefällt.
Kommissionssprecher Erich Ettlin (mitte, OW) fasste noch einmal die Anliegen des
Initiativkomitees zusammen und legte dar, inwiefern diese Forderungen im
Gegenvorschlag aufgenommen worden waren. Er sei der Ansicht, dass man dem
Initiativkomitee bereits «weit entgegengekommen» sei, weshalb die SGK-SR die
Initiative zur Ablehnung empfehle. Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) erklärte als Mitglied
des Initiativkomitees, dass zwar die beiden Punkte zur Ausbildungsoffensive und zur
Vergütung gewisser Pflegeleistungen durch die OKP ohne die Notwendigkeit einer
ärztlichen Anordnung in den indirekten Gegenvorschlag integriert worden seien, dass
aber mit den verbesserten Arbeitsbedingungen ein zentraler Aspekt der Initiative im
Gegenvorschlag fehle. Es sei daher noch offen, ob das Initiativkomitee die Initiative
zurückziehen werde. Für Gesundheitsminister Berset stand die Relevanz der
Pflegebranche ausser Frage, er gab allerdings unter anderem zu bedenken, dass es
nicht ideal sei, Details in die Verfassung zu schreiben, die einen Effekt auf bestimmte
Berufsgruppen hätten. Vielmehr seien dazu andere Mittel und Wege nötig. Mit 28 zu 14
Stimmen empfahl das Stöckli die Initiative daraufhin den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern zur Ablehnung. In den beiden Schlussabstimmungen, welche noch in der
gleichen Session stattfanden, sprachen sich die grosse Kammer mit 116 zu 74 Stimmen
(bei 6 Enthaltungen) und die kleine Kammer mit 30 zu 14 Stimmen für den
Bundesbeschluss auf Empfehlung zur Ablehnung aus. 88

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 07.06.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Herbstsession 2021 behandelte der Nationalrat eine Motion zur Einführung einer
«nurse to patient ratio» zur Verbesserung der Pflegequalität und zur Reduktion der
Pflegekosten, die 2019 von der BDP-Fraktion eingereicht worden war. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung des Geschäfts, da das Verhältnis von Pflegefachkräften zur
Patientenschaft durch die Komplexität der vorliegenden Krankheiten und die
Strukturen der Versorgungssysteme bestimmt werde. Allerdings zeigte sich die
Landesregierung bereit, im Zusammenhang mit der Beantwortung eines Postulats
Marchand-Balet (cvp, VS; Po. 18.3602) die Frage bezüglich eines Personalschlüssels und
der damit in Verbindung stehenden Qualität und Patientensicherheit aufzugreifen.
Entgegen der bundesrätlichen Empfehlung nahm der Nationalrat die Motion jedoch mit
106 zu 79 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an, wobei die Nein-Stimmen mit einer Ausnahme
alle aus den Fraktionen der SVP und der FDP.Liberalen stammten. 89
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Im Herbst 2019 reichte die BDP-Fraktion eine Motion ein, mit der sie den Bundesrat
beauftragen wollte, die medizinischen Qualitätsindikatoren im ambulanten
Pflegebereich auf die gleiche Weise zu überwachen und zu veröffentlichen wie die
Indikatoren für den stationären Pflegebereich, wo dies mit den nach Artikel 59a des
KVG erhobenen Daten erfolge. Diese beinhalten unter anderem Angaben zur
Wirksamkeit, Angemessenheit und Sicherheit von Leistungen. Die Fraktion begründete
ihren Vorstoss mit der demographischen Entwicklung, die nicht nur die
Gesundheitskosten und die AHV beeinflusse, sondern auch die Pflege und die damit
verbundene Patientensicherheit. Die entsprechenden Daten würden durch die
Leistungserbringenden bereits erhoben. In seiner Stellungnahme gab der Bundesrat
bekannt, dass bei der ambulanten Pflege zwar Handlungsbedarf bestehe, dass die
zuständigen Bundesstellen die Angelegenheit jedoch bereits in Angriff genommen
hätten. Deshalb spreche sich die Landesregierung gegen den Vorstoss aus. Die Motion
kam in der Herbstsession 2021 in den Nationalrat, wo sie mit 187 zu 1 Stimme (bei 1
Enthaltung) angenommen wurde. 90
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